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Abschlisse anerkennen —

warum eigentlich?

Diese Handlungsempfehlung hilft Ihnen als Arbeitgeber, im Ausland erworbene Berufsabschliisse besser einzu-
schdtzen und beruflich qualifizierte Fachkrdifte in Ihrem Unternehmen bestmdoglich einzusetzen. Unter anderem
erfahren Sie, wie Sie Ihre (zukiinftigen) ausldndischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Anerkennungs-
verfahren unterstiitzen und begleiten konnen (Kapitel 4 und 5) und wie Sie einen Gleichwertigkeitsbescheid
richtig lesen (Kapitel 6). Der Fokus der Handlungsempfehlung liegt auf der Anerkennung im Bereich dualer

Aus- und Fortbildungsberufe.

In Deutschland bestehen seit Jahren in zahlreichen Berufen
und Sektoren Engpédsse. Das Potenzial qualifizierter Fach-
krafte mit deutschen Berufs- und Hochschulabschliissen
ist hier nahezu aufgebraucht. Die COVID-19-Pandemie hat
dabei zu keinen grundlegenden Verdnderungen gefiihrt: In
vielen Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheit, Soziales,
Lehre und Erziehung sowie Bau, Architektur, Vermessung
und Gebdudetechnik und in Teilbereichen des Handwerks
ist nach wie vor ein gravierender Fachkrédftemangel zu ver-
zeichnen.

Die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommenen
Zugewanderten haben das Potenzial, einen Teil der Liicke
zu schlief3en. Viele von ihnen bringen einen Ausbildungs-
oder Studienabschluss aus dem Ausland mit. Aber was

steckt hinter ausldandischen Berufsabschliissen? Und wie
kdnnen Sie einen auslandischen Abschluss im Vergleich zu
einem lhnen bekannten deutschen Abschluss einordnen?

Weiterhin 6ffnet das im Marz 2020 in Kraft getretene
Fachkréfteeinwanderungsgesetz (FEG) Arbeitgebern die
Moglichkeit, einfacher als zuvor ausldndische Fachkrifte
aus Drittstaaten zu rekrutieren. Die Voraussetzung fiir
deren Zuwanderung zu Erwerbszwecken ist eine Anerken-
nung des hochschulischen oder beruflichen Abschlusses.
Dies gilt fuir alle Abschliisse, auBer IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten. Fiir diese ist die Zuwanderung durch das FEG
noch einfacher geworden. Hier reichen schon einschldgige
Berufserfahrung und ein entsprechendes Gehalt aus, um
nach Deutschland einwandern zu kdnnen. Ndhere Infor-
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mationen finden Sie auf der Seite von Make it in Germany
unter der Rubrik ,,Informationen zum Fachkréfteeinwande-
rungsgesetz“: www.make-it-in-germany.com/de/visum/
fachkraefteeinwanderungsgesetz.

Das sogenannte Anerkennungsgesetz unterstiitzt Unter-
nehmen bei der Einschadtzung von beruflichen Qualifika-
tionen. So kénnen vorhandene Potenziale in Deutschland
lebender ausléndischer Fachkrafte sowie von Fachkraften
aus dem Ausland besser genutzt und somit Engpdsse in
Unternehmen leichter geschlossen werden. Ein anerkann-
ter Abschluss erleichtert eine erfolgreiche Arbeitsplatz-
vermittlung und stellt fiir zugewanderte Fachkréfte und
Fliichtlinge mit beruflichen Abschliissen somit eine ent-
scheidende Voraussetzung fiir eine gelungene Integration
und die Teilhabe am sozialen Leben in Deutschland dar.

Zudem ist die Anerkennung generell eine Voraussetzung
fur die Beschaftigung in sogenannten reglementierten Be-
rufen (siehe S. 6).

Diese Handlungsempfehlung hilft Ihnen als Arbeitgeber, im
Ausland erworbene Berufsabschliisse besser einzuschét-
zen und beruflich qualifizierte Fachkréfte in Ihrem Unter-
nehmen bestmaglich einzusetzen. Unter anderem erfahren
Sie, wie Sie lhre (zukiinftigen) ausldndischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beim Anerkennungsverfahren unter-
stiitzen und begleiten kénnen (Kapitel 4 und 5) und wie Sie
einen Gleichwertigkeitsbescheid richtig lesen (Kapitel 6).
Der Fokus der Handlungsempfehlung liegt auf der Anerken-
nung im Bereich dualer Aus- und Fortbildungsberufe.

— > mit dem Profi-Filter finden
Sie die fiir die Berufe zu-
stdindigen Stellen mit allen
Kontaktinformationen.

— > freie Berufssuche oder
Auswahl aus der Berufs-
liste von A bis Z

— > Filtermdglichkeit nach Be-
rufsbereich, Regelungsart
und Reglementierung

— > Filtermdoglichkeit nach
Bundesland


https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
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DAS ANERKENNUNGSGESETZ AUF EINEN BLICK

e Das Anerkennungsgesetz des Bundes regelt seit
2012 die Anerkennung ausldndischer Berufsquali-
fikationen fiir rund 600 deutsche Aus- und Fortbil-
dungsberufe. Nach dem Anerkennungsgesetz haben
alle Personen mit einem ausldandischen Berufsab-
schluss einen Rechtsanspruch, ihre Berufsqualifi-
kation auf Gleichwertigkeit mit einem deutschen
Referenzberuf priifen zu lassen. Dieser Anspruch
gilt unabhdngig von der Staatsangehdrigkeit und
dem Aufenthaltsstatus.

e Die sogenannten Gleichwertigkeitspriifungen wer-
den von einer zustdndigen Stelle fiir die berufliche
Anerkennung durchgefiihrt. Dazu gehdren zum Bei-
spiel die Handwerkskammern vor Ort, die zentrale
IHK FOSA (Foreign Skills Approval) der Industrie- und
Handelskammer in Niirnberg und verschiedene
Landesbehdrden. Mit dem Anerkennungsfinder
des Online-Portals ,,Anerkennung in Deutschland*
finden Sie schnell und einfach die fiir die Berufe
zustandigen Stellen mit allen Kontaktinformationen.
Dabei bietet es sich an, den ,,Profi-Filter”
(www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/pro-
fi-filter) zu verwenden.

e Bei der Gleichwertigkeitspriifung werden sowohl
die in der Ausbildung erworbenen Qualifikationen
als auch die Berufserfahrung der Antragstellerinnen
und Antragsteller beriicksichtigt.

e Teil des Anerkennungsgesetzes ist das sogenannte

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG).
Das BQFG regelt die Anerkennung fiir alle rund 330
Ausbildungsberufe im dualen System. Aufierdem
enthdlt das Anerkennungsgesetz Regelungen zur
Anerkennung von Berufen, die in speziellen Berufs-
gesetzen und Verordnungen geregelt sind. Hierzu
gehoren zum Beispiel Meisterinnen bzw. Meister im
Handwerk, Krankenpflegeberufe sowie Arztinnen
und Arzte.

Dariiber hinaus gibt es Berufe, die landesrechtlich
geregelt sind, wie zum Beispiel Lehrerinnen und
Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Ingenieurinnen
und Ingenieure, Architektinnen und Architekten
sowie Sozialpadagoginnen und Sozialpdadagogen.
Fiir diese haben die Bundeslander ihre eigenen
Anerkennungsgesetze erlassen. Der Fokus dieser
Handlungsempfehlung liegt auf den dualen Aus-
und Weiterbildungsberufen in der Zustandigkeit
des Bundes. Fiir weitere Informationen zu den
landesrechtlich geregelten Berufen wenden Sie sich
an die zustandigen Stellen, wie zum Beispiel die
Bezirks- oder Landesregierung. Auch hier hilft der
Anerkennungsfinder von ,,Anerkennung in Deutsch-
land“ (,,Profi-Filter“, siehe oben) dabei, die richtige
zustandige Stelle zu finden.

Quelle: www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter


https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter
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Vorteile der Anerkennung
auslandischer Qualifikationen

Die Anerkennung ausldndischer Qualifikationen ist eine Chance fiir internationale Fachkrdifte, eine Beschdif-
tigung zu finden, die ihrer Ausbildung entspricht. Aber auch fiir Ihr Unternehmen bietet die Anerkennung der
Abschliisse Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Reihe von Vorteilen. Insgesamt kann die Berufsan-
erkennung zum SchliefSen der Fachkrdfteliicke in Ihrem Unternehmen beitragen, da Sie dadurch neue Bewerbe-

rinnen- und Bewerbergruppen in den Blick nehmen.

0 Gewinnung von Fachkrédften mit passenden
Qualifikationen:

Durch die Beriicksichtigung von auslandischen Abschliis-
sen und qualifizierten Fachkraften im Ausland steht Ihnen
ein erweiterter Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zur Verfiigung. Somit haben Sie eine weitere Option zur
Sicherung Ihrer Fachkraftebasis.

0 Transparenz der vorhandenen Qualifikationen

Sie verstehen die im Ausland erworbene Qualifikation und
konnen internationale Fachkrafte dadurch passgenau ein-
setzen.

0 Mitarbeitendenbindung

Ihre Unterstiitzung bei der Anerkennung der beruflichen

Qualifikation ist fiir Ihre Fachkrafte auch ein Zeichen fiir die
personliche Anerkennung und Wertschdtzung. Dies tragt zu
einer hoheren Mitarbeitendenzufriedenheit bei und Sie ge-
winnen langfristig loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

0 Innovationskraft steigern

Mit vielféltigen Teams konnen Sie die kreativen Prozesse in
Ihrer Organisation fordern. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit unterschiedlichen kulturellen Hintergriinden brin-
gen neue Perspektiven und Ideen ein. Gleichzeitig gewinnt
Ihr Unternehmen kulturelles Wissen und fremdsprachliche
Kompetenz. Das hilft dabei, internationale Kontakte zu
kniipfen und neue Mérkte zu erschliefen.

0 Employer Branding

Durch die aktive Begleitung und Unterstiitzung Ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beim Anerkennungsverfah-
ren hebt sich Ihr Unternehmen von anderen Unternehmen
ab und kann fiir Bewerberinnen und Bewerber als noch
attraktiver wahrgenommen werden. Besonders Fachkréfte
mit ausldndischen Berufsqualifikationen werden sich an-
gesprochen fiihlen.

0 Schaffung der formalen Voraussetzung fiir Hoherquali-
fizierung

Fiir viele Fortbildungen, wie zum Beispiel Aufstiegsfort-
bildungen mit Meister- oder Technikerabschluss, ist eine
abgeschlossene Berufsausbildung in der jeweiligen Fach-
richtung Voraussetzung. Durch das Anerkennungsverfahren
mit positivem Ergebnis haben Ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Zugang zu diesen Fortbildungsabschliissen.
Zugleich erhalten Sie hochqualifizierte Fachkrafte.
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PRAXISBEISPIEL

Bei Fielmann war die
Anpassungsqualifizierung eine
Win-Win-Situation

Yvonne Kluge ist seit 28 Jahren Niederlassungsleiterin bei Fielmann, seit 2002 leitet sie die Fielmann-Filiale
in Hamburg-Harburg in der Liineburger StrafSe. Seit 2016 hat sie zwei Mitarbeitende iiber eine Anpassungsquali-
fizierung — also eine betriebliche TrainingsmafSnahme nach der Anerkennung eines ausldndischen Berufsab-
schlusses, in der Fachkenntnisse aufgefrischt oder weiterentwickelt werden — als feste Teammitglieder gewinnen
konnen. Erstmals ergab sich diese Chance 2016. ,,Der Kontakt zu M. Abadi (Name von der Redaktion gedindert)
kam iiber die Handwerkskammer*, erzdhlt Yvonne Kluge. ,,Wir haben uns seine Bewerbungsunterlagen
angeschaut und uns war sofort klar, dass wir ithn gerne kennenlernen méchten.“

Antrag auf Uberpriifung der Gleichwertigkeit

Bevor der Iraker M. Abadi sich bei Yvonne Kluge
vorgestellt hat, hatte er bei der Handwerkskammer
Hamburg (HWK) einen Antrag auf Anerkennung seines
ausldndischen Berufsabschlusses gestellt. Im Irak ist
das Berufshild als Augenoptiker anders strukturiert als
in Deutschland. In dem arabischen Land beinhaltet die
Augenoptik vor allem die medizinische Augenpriifung.
Die Glasverarbeitung in der Werkstatt oder den Brillen-
verkauf ibernehmen andere Experten.

Praktische und theoretische Wissensvermittlung

M. Abadi passte von Anfang an ins Team. ,,Da erim
Handwerk der Glasverarbeitung keine Erfahrung hatte,
haben wirihm zu Beginn die gleichen Inhalte wie
unseren Auszubildenden vermittelt®, erzdhlt Yvonne
Kluge. ,,Mit seiner Lebens- und Berufserfahrung hat

er unglaublich schnell gelernt. Nach ein paar Wochen
konnte er die Werkstatt praktisch allein fiihren — und
dann musste es mit der Wissensvermittlung natrlich
weitergehen.“

Yvonne Kluge hat M. Abadi zu einem Kurs in der ,Fiel-
mann Akademie Schloss Plon” angemeldet. Hier sollte
er deutsche Fachbegriffe lernen und seine Verkaufs-
kompetenz ausbauen. Dass Fielmann eine eigene
Weiterbildungsakademie hat, sei sehr hilfreich, meint
Johanna Reutter von der Handwerkskammer. Grund-
sdtzlich sei dies aber keine Voraussetzung, um eine
Anpassungsqualifizierung anbieten zu kénnen:

»ES gibt die Moglichkeit, liberbetriebliche Lehrunter-
weisungen bei der Innung zu nutzen. Gerade kleine
und mittlere Unternehmen schédtzen dies, um betrieb-
liche Fertigkeiten zu ergdnzen.*

Ein internationales Team

In der Fielmann-Filiale Liineburger Strafie in Ham-
burg-Harburg arbeiten mittlerweile Menschen aus
ganz unterschiedlichen Nationen. Verkaufsgesprache
finden hier auf Deutsch, Englisch, Turkisch, Arabisch,
Polnisch, Spanisch, Italienisch und Griechisch statt.
Filialleiterin Yvonne Kluge sieht darin einen enormen
Service-Vorteil fiir ihr Geschaft. Erst vor wenigen Mo-
naten hat sie erneut einer Mitarbeitenden mit ausldn-
dischen Wurzeln einen Arbeitsvertrag ausgehandigt.
,Die Handwerkskammer hatte eine Kandidatin fiir eine
Anpassungsqualifizierung und hat uns gefragt, ob wir
Interesse hitten®, erzahlt Yvonne Kluge. Es ging um
eine albanische Staatsbiirgerin, die in Italien Augen-
optik studiert hatte und in Deutschland beruflich Fuf3
fassen wollte. ,,Ich habe die junge Frau kennengelernt
und war von ihrer Person und ihren Fachkenntnissen
sofort begeistert — ich wollte sie unbedingt im Team
haben.“ Die italienische und deutsche Augenopti-
ker-Ausbildung sind sich grundsatzlich dhnlich. Die
Anpassungsqualifizierung dauerte nur einige Wochen.
Seit einem halben Jahrist die neue Mitarbeitende
festes Team-Mitglied. Ein Gewinn fiir beide Seiten.
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Grundlagen der Anerkennung

Fiir Arbeitgeber ist die Anerkennung von ausldndischen Berufsabschliissen in dreierlei Hinsicht von Bedeu-

tung: Erstens, wenn Sie eine Person mit einem ausldndischen Berufsabschluss beschdftigen und diese bei der
Anerkennung des Abschlusses unterstiitzen mochten (Kapitel 4). Zweitens, wenn Sie eine ausldndische Fach-
kraft im Rahmen des FEG rekrutieren (Kapitel 5). Und drittens, wenn sich eine Person mit einem Gleichwertig-
keitsbescheid ihres auslindischen Abschlusses bei Ihnen bewirbt (Kapitel 6). In der Praxis konnen sich diese

drei Punkte teilweise iiberschneiden.

REGLEMENTIERTE UND NICHT REGLEMENTIERTE BERUFE

Bei der Anerkennung von Berufsabschliissen wird allge-
mein zwischen zwei Féllen unterschieden: reglementierte
und nicht reglementierte Berufe.

Bei reglementierten Berufen ist die Ausiibung des Berufs
an den entsprechenden Berufsabschluss sowie an weitere
Rechtsvorschriften gebunden. Zu den reglementierten
Berufen zahlen in Deutschland zum Beispiel die Gesund-
heitsberufe oder Meisterinnen/Meister im zulassungs-
pflichtigen Handwerk (wie die Friseurmeisterin bzw. der
Friseurmeister). Eine Liste der tiber 400 reglementierten

Berufe in Deutschland ist auf der Internetseite des Bundes-

tags zu finden: www.bundestag.de.

Der Berufszugang ist bei nicht reglementierten Berufen an
keine bestimmten Vorgaben gekniipft. Eine Ausnahme bil-
den Personen, die im Rahmen des FEG nach Deutschland
kommen. Fiir diese ist die Anerkennung aus aufenthalts-
rechtlichen Griinden auch ein Muss, um in Deutschland in
einem nicht reglementierten Beruf zu arbeiten (Ausnahme:
IT-Berufe). Dabei muss zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme
in Deutschland zumindest eine teilweise Anerkennung des
Abschlusses vorliegen.

In diesem Fall kénnen die festgestellten Defizite durch
Qualifizierungskurse und betriebliche Praxis ausgeglichen
werden. Bereits in Deutschland lebende Personen kénnen
sich ohne formalen Abschluss bzw. Anerkennungsverfah-
ren direkt auf dem Arbeitsmarkt bewerben und in diesem
Beruf arbeiten. Eine Anerkennung erleichtert fiir Sie als
(potenzieller) Arbeitgeber aber die Einschatzung der vor-
handenen Qualifikationen. Und sie ist manchmal auch eine
Zugangsvoraussetzung fiir eine Fortbildung, wie bereits
weiter oben erwdhnt. Zu den nicht reglementierten Berufen
zahlen alle dualen Ausbildungsberufe.

HINWEIS: Es kann auch vorkommen, dass ein
akademischer Abschluss aus dem Ausland als
deutscher, dualer Referenzberuf anerkannt wird.
So ist zum Beispiel die duale Ausbildung zur
Augenoptikerin bzw. zum Augenoptiker in vielen
Landern im Hochschulbereich angesiedelt.


https://www.bundestag.de/resource/blob/684720/8bc3b06008858a32d0e500882afce792/WD-8-164-19-pdf-data.pdf
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Fiir Staatsangehorige der EU-Mitgliedsstaaten sowie des ZENTRALE ASPEKTE DER ANERKENNUNG VON AUSLANDI-
sonstigen Europdischen Wirtschaftsraums (Liechtenstein, SCHEN BERUFSABSCHLUSSEN

Norwegen und Island) und der Schweiz ist die Ausiibung
eines reglementierten Berufs einfach: Seit 2005 gewahrt
die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG) ihnen
den Zugang zu einem reglementierten Beruf unter den-
selben Bedingungen wie Inlandern. Dazu gehdren zum
Beispiel die automatische Anerkennung und der 2013 ein-
gefiihrte Europdische Berufsausweis.

In der folgenden Tabelle werden drei zentrale Aspekte

der Anerkennung von ausldndischen Berufsabschliissen
dargestellt: Voraussetzungen, zustdandige Stellen sowie
Vorteile der Anerkennung. Diese helfen lhnen als Arbeit-
geber, (zukiinftige) Mitarbeitende bei der Anerkennung zu
unterstiitzen und beim Umgang mit vorhandenen Anerken-
nungsbescheiden.

TABELLE: WICHTIGE INFORMATIONEN RUND UM DAS ANERKENNUNGSVERFAHREN AUF EINEN BLICK

Welche Voraussetzun- e Im Wesentlichen vergleichbar mit nicht e Nachweis der erfolgreichen
gen miissen bei einem reglementierten Berufen. Teilnahme an einer staatlich
Antrag auf Anerkennung L . geregelten Abschlusspriifung.
erfiillt sein? e Fiir einige Berufe gelten strengere Bestim-
mungen, z. B. Nachweis von Deutschkennt- e Dauer der Ausbildung oder des
nissen oder eine langere Mindestausbil- berufshildenden Studiums betrug
dungsdauer. Die Regelungen stehen in den mindestens ein Jahr.

jeweiligen Berufsgesetzen.

Welche zustdndige Stel- Unterschiedliche Zustandigkeiten, z.B. die Die Kammern (Industrie- und Han-

le priift den Antrag? Handwerkskammern delskammern, Handwerkskammern,
bei der Anerkennung von Meister- Landwirtschaftskammern etc.) fithren
abschliissen, die Landesbehdrden die berufliche Anerkennung durch.

(z.B. Regierungsprasidien, Bezirks-
regierungen etc.) bei den Gesundheits- und
Krankenpflegeberufen.

Welche Vorteile bietet e Anerkennung bzw. Berufszulassung fiir o Strukturierter Uberblick iiber Qualifi-
die Anerkennung eines Berufsausiibung zwingend erforderlich. kationen, die beruflich Qualifizierte in
Berufsabschlusses fiir . . ihren Heimatlandern erworben haben.
Unternehmen? e Anerkennungsbescheid dokumentiert,

dass eine Fachkraft iiber alle Vorausset- e Beij teilweiser Gleichwertigkeit

zungen und Qualifikationen verfiigt, um Ubersicht, wo Unterschiede

den reglementierten zur deutschen Qualifikation

Beruf in Deutschland auszuiiben. bestehen.

Erleichtert die Einschatzung,
ob die Bewerberin/der Bewerber dem
Anforderungsprofil entspricht.

HINWEIS: Der Profi-Anerkennungsfinder des
Online-Portals ,,Anerkennung in Deutschland*
www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/
profi-filter flihrt Sie mit wenigen Klicks zur jeweils
zustandigen Stelle.


https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter
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MOGLICHE ERGEBNISSE DES ANERKENNUNGS-
VERFAHRENS

Am Ende des Anerkennungsverfahrens werden die Gleich-
wertigkeitsbescheide ausgestellt. Dabei unterscheiden
sich die Moglichkeiten bei den reglementierten und nicht
reglementierten Berufen (siehe Abbildung). Bei der Gleich-
wertigkeitspriifung konnen entweder ,,keine wesentlichen
Unterschiede®, ,wesentliche Unterschiede® oder ,,keine
Gleichwertigkeit” mit dem deutschen Referenzberuf fest-
gestellt werden.

Eine ,teilweise Gleichwertigkeit* kann nur bei nicht
reglementierten Berufen bescheinigt werden. Das heif3t,
dass im Rahmen der Priifung wesentliche Unterschiede
festgestellt wurden, die durch bestehende Berufserfahrung
beziehungsweise Fortbildungen nicht ausgeglichen werden
kdnnen. Ein reglementierter Beruf darf nur dann voll aus-
gelibt werden, wenn der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller eine (volle) Gleichwertigkeit bescheinigt wurde.

ABBILDUNG: ABLAUF UND MOGLICHE ERGEBNISSE DES ANERKENNUNGSVERFAHRENS

Keine wesentlichen

Unterschiede bescheid

reglementierte
Berufe (Meister)

Wesentliche Unterschiede —

Gleichwertigkeitspriifung
(staatlich anerkannte Aus- oder Weiterbildung)

Gleichwertigkeit

Keine Gleichwertigkeit

Quelle: eigene Darstellung

HINWEIS: Auch wenn der ausldandischen Fachkraft
bescheinigt wird, dass sie (iber alle erforderlichen
Qualifikationen zur Ausiibung eines deutschen
Ausbildungsberufs verfiigt, erhalt sie kein deut-
sches Priifungszeugnis, sondern einen Gleich-
wertigkeits- bzw. Anerkennungsbescheid (siehe
Kapitel 6). Ein Gleichwertigkeitsbescheid als
Meisterin/Meister berechtigt also dazu, ein Unter-
nehmen zu fithren, jedoch nicht, den deutschen
Meistertitel zu tragen.

Gleichwertigkeits-

nicht reglementierte Berufe:
Bescheid Uber teilweise

Ablehnungsbescheid

Bewerbung auf dem Arbeits-
markt

Anpassungslehrgang

Eignungspriifung

volle Gleichwertigkeit/Bewer-
bung auf dem Arbeitsmarkt

Ausgleichsmafinahme z.B.
Anpassungsqualifizierung

Bewerbung auf dem Arbeits-
markt

Im Folgenden erfahren Sie anhand von drei Szenarien, wie
Sie als Unternehmen einerseits bei der Anerkennung eines
Berufsabschlusses unterstiitzen konnen (Kapitel 4 und 5)
und wie Sie andererseits vorhandene Gleichwertigkeitsbe-
scheide interpretieren kdnnen (Kapitel 6).



ANERKENNUNG AUSLANDISCHER BERUFSQUALIFIKATIONEN

So funktioniert die Anerkennung
beruflicher Qualifikationen aus-
landischer Fachkrafte

VOR DEM ANERKENNUNGSVERFAHREN

Moglicherweise beschéftigen Sie bereits eine Person mit
auslandischem Abschluss als An- oder Ungelernte bzw.
An- oder Ungelernten, wissen aber, dass sie oder erim
Ausland bereits einen Berufsabschluss erworben hat. Oder
Sie planen, jemand zu beschéftigen, die bzw. der bereits
einen ausldndischen Berufsabschluss erworben hat. Fiir
eine erste Einschdtzung der Kompetenzen reicht hdufig
ein Praxistest aus — zum Beispiel, indem Sie ein Praktikum
oder eine Probebeschéftigung anbieten. Die Anerkennung
des Abschlusses gibt Ihnen dariiber hinaus aber einen
strukturierten Einblick, was lhre Fachkraft laut Lehrplan in
ihrer Ausbildung gelernt und welche Kompetenzen sie im
Rahmen ihrer Berufsausiibung erworben hat. Aber auch
zusatzliche praktische Arbeitserfahrung wird bei dem Ver-
fahren beriicksichtigt. So kénnen Sie Potenziale entde-
cken, die lhnen ohne das Anerkennungserfahren vielleicht
entgehen.

Zu Beginn steht das personliche Gesprdch mit der oder
dem Anerkennungsinteressierten. Wenn ihre oder seine
Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend sind, bietet

es sich an, dass Sie jemand mit Sprachkenntnissen in der
jeweiligen Fremdsprache hinzuziehen. Das kann zum Bei-
spiel eine Kollegin oder ein Kollege sein. Bei dem Gesprdch
sollten Sie zundchst klaren, ob die Anerkennung des
auslandischen Berufsabschlusses fiir die Person iiber-
haupt infrage kommt. Eine wichtige Voraussetzung fiir das
Anerkennungsverfahren ist, dass der auslandische Aus-

bildungs- oder Studienabschluss in dem jeweiligen Land
staatlich anerkannt ist und mindestens ein Jahr gedauert
hat (siehe Kapitel 3).

Diese Vorgaben kénnen dazu fiihren, dass eine Person im
Herkunftsland einen Beruf gelernt hat, aber mit ihrem oder
seinem Abschluss keinen Zugang zum Anerkennungsver-
fahren hat. Zum Beispiel ist in vielen Herkunftsldndern von
Fliichtlingen das Lernen eines Berufs im Betrieb nach dem
Prinzip ,Learning by Doing“ eine lbliche Alternative zur
formalen Ausbildung. In solchen Féllen kann die Berufs-
qualifikation nicht formal anerkannt werden.

HINWEIS: Die Frage der Antragsberechtigung

ist oft nicht einfach. Wenden Sie sich daher zur
Klarung dieser Frage an die zustandige Stelle (zum
Beispiel die jeweilige Kammer vor Ort) oder eine
Beratungsstelle des Netzwerks Integration durch
Qualifizierung (IQ) in lhrer Region.

Alle bundesweiten Anerkennungsberatungsstellen
des IQ-Netzwerks finden Sie hier auf einen Blick:
www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landes-
netzwerke/karte.


https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke/karte
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke/karte
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Liegt eine Antragsberechtigung vor, kann lhre Mitarbeiterin
oder Ihr Mitarbeiter den Antrag auf Gleichwertigkeits-
priifung vorbereiten. Der Antrag kann nur von der Person
selbst eingereicht werden, die sich ihre auslédndische Be-
rufsqualifikation anerkennen lassen madchte. Sie als Arbeit-
geberin oder Arbeitgeber konnen die betroffene Person
aber bei der Antragstellung beraten und unterstiitzen.

HINWEIS: Im BQ-Portal, dem Informationsportal
fuir auslandische Berufsqualifikationen, erhalten
Sie in Form von Landerprofilen einen guten Uber-
blick tiber die Berufsbildungssysteme in rund 100
Landern weltweit. Mehrere tausend Berufsprofile
geben lhnen auBerdem Auskunft iber die Ausbil-
dungsinhalte ausléandischer Ausbildungsberufe.

TABELLE: DAS SOLLTEN SIE VOR DEM ANERKENNUNGSVERFAHREN BEACHTEN:

Welcher deutsche Der Referenzberuf ist der Beruf, mit dem die ausldandische Berufsqualifikation verglichen
Referenzberuf passt wird. Meistens wird ein Beruf gewihlt, der die groRte Ubereinstimmung mit den Qualifi-
zu dem ausldndischen kationen und Erfahrungen der Person aufweist. Die Auswahl trifft die zustdndige Stelle
Abschluss? gemeinsam mit der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller.

Bei welcher Stelle kann
lhre Mitarbeiterin oder
lIhr Mitarbeiter die Prii-
fung auf Gleichwertigkeit
beantragen?

Welche Unterlagen sind
fiir den Antrag notwen-
dig?

Gibt es bereits eine
Ubersetzung der wichti-
gen Unterlagen (Lebens-
lauf und Zeugnisse)?

Als Arbeitgeber kdnnen Sie aber vorab schon einmal in Riicksprache mit der zustandigen
Stelle iiberlegen, welchen Referenzberuf Sie fiir geeignet halten.

Welche Stelle in Ihrer Region fiir den jeweiligen Ausbildungsberuf zustandig ist, erfah-
ren Sie mithilfe des Profi-Anerkennungsfinders von Anerkennung in Deutschland, siehe
www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter.

Fiir den Antrag sind verschiedene Unterlagen wie originale und ibersetzte Zeugnisse,
Lebenslauf und Identitatsnachweise notwendig. Eine vollstandige Checkliste mit den
notwendigen Unterlagen fiir den Antrag finden Sie im BQ-Portal unter www.bg-portal.de/
sites/default/files/checkliste_antragsstellung_aktuell.pdf.

Unterstiitzen Sie |hre Mitarbeiterin oder Ihren Mitarbeiter bei Bedarf beim Zusammenstel-
len der Unterlagen.

Hinweis: Bei reglementierten Berufen konnen weitere Nachweise notwendig sein, z. B.
Nachweis der Deutschkenntnisse oder der gesundheitlichen Eignung bei Pflegeberufen.
Informationen dazu erhalten Sie bei der jeweils zustandigen Stelle.

Fiir die Antragstellung sind einige Dokumente im Original sowie teilweise mit der deut-
schen Ubersetzung notwendig. Geeignete Ubersetzer finden Sie u. a. iiber die Daten-
bank des Bundesverbands der Dolmetscher und Ubersetzer e. V. (BDU).

Beachten Sie, dass die Ubersetzung mit Kosten fiir die Antragstellerin bzw. den Antrag-
steller verbunden ist. Eine finanzielle Unterstiitzung kann eine grof3e Entlastung fiir sie
bzw. ihn bedeuten.


https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter
https://www.bq-portal.de/sites/default/files/checkliste_antragsstellung_aktuell.pdf
https://www.bq-portal.de/sites/default/files/checkliste_antragsstellung_aktuell.pdf
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KOSTEN DES ANERKENNUNGSVERFAHRENS

Sie als Arbeitgeber sollten tiberlegen, ob Sie das An-
erkennungsverfahren finanziell unterstiitzen kénnen und
mochten. Dabei fallen je nach Beruf und zustandiger Stelle
Gebiihren in Hohe von bis zu 600 Euro an. Dazu kommen
h&ufig noch Kosten fiir die Beschaffung und Ubersetzung
von wichtigen Dokumenten. Auch im Falle einer Quali-
fikationsanalyse (siehe Infobox) kénnen Sie die Anerken-
nungsinteressierte bzw. den Anerkennungsinteressierten
finanziell unterstiitzen, falls keine andere Finanzierungs-
hilfe infrage kommt. Dadurch kdnnen Sie lhre Mitarbeiterin
bzw. Ihren Mitarbeiter finanziell entlasten und signalisie-
ren gleichzeitig, dass Sie die Anerkennung der Qualifika-
tion beflirworten.

WER FORDERT WAS?

Nachfolgend sind die wichtigsten Férderinstrumente
im Rahmen der Berufsanerkennung aufgelistet.

o Agentur fiir Arbeit/Jobcenter: Arbeitslose oder
arbeitssuchend Gemeldete konnen im Rahmen des
Sozialgesetzbuchs (SGB) Il und Ill aus dem Vermitt-
lungsbudget Gelder fiir die Anerkennung und fiir
mogliche QualifizierungsmaBinahmen erhalten.

e Anerkennungszuschuss des Bundes: Erwerbstitige
mit begrenztem Einkommen erhalten eine Erstattung
der Anerkennungsgebiihren sowie der Kosten fiir
Ubersetzungen und Beglaubigungen: www.anerken-
nung-in-deutschland.de/html/de/pro/anerken-
nungszuschuss.php.

e Sonderfonds Qualifikationsanalysen: Dieser Fond
erstattet Aufwendungen fiir Qualifikationsanalysen,
wenn eine Forderung liber Agentur fiir Arbeit, Job-
center und andere Anbieter nicht méglich ist:
www.whkt.de/initiativen/netga-netzwerke-fuer-
qualifikationsanalysen.

HINWEIS: Weitere Informationen zu verschiede-
nen finanziellen Fordermdglichkeiten gibt es auch
im BQ-Portal: www.bg-portal.de/Anerkennung-
fuir-Betriebe/Anerkennungsverfahren/Kosten-und-
Finanzierung.

Sie kénnen Ihrer (kiinftigen) Fachkraft auch dabei helfen,
Fordertopfe zu identifizieren und Férdergelder zu beantra-
gen. Forderungen existieren auf Landes- und Bundesebe-
ne, sie erstatten die Kosten des Anerkennungsverfahrens,
Kosten der Anpassungsqualifizierungen und auch von
Qualifikationsanalysen. Gemein ist den Forderprogram-
men, dass diese weitgehend nurin Deutschland lebende
Antragsstellerinnen bzw. Antragssteller fordern. Perso-
nen, die einen Antrag aus dem Ausland stellen, erhalten
hingegen in der Regel keine Forderung. Wer und was im
Einzelnen geférdert wird, kdnnen Sie der unten stehenden
Infobox entnehmen.

e Forderprogramm ,Integration durch Qualifizierung
(1Q)*“: Im Rahmen dieses Programms werden kosten-
lose Qualifizierungen zur Kompensation wesentli-
cherim Anerkennungsverfahren festgestellter Unter-
schiede werden angeboten. Dazu zdhlt auch die
Teilnahme an Sprachkursen: www.netzwerk-ig.de/
angebote/eingewanderte. Eine vollstandige Liste
aller bundesweiten Qualifizierungsprojekte des
IQ-Netzwerks finden Sie hier: www.netzwerk-iq.de/
fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/All-
gemeine_Publikationen/Qualifizierungsprojekte.pdf.

e Weitere Unterstiitzungsleistungen werden auch von
einzelnen Bundesldndern angeboten, wie zum Bei-
spiel der Hartefallfonds Berufsanerkennung Berlin
(www.berlin.de/lb/intmig/themen/ausbildung-und-
arbeit/haertefallfonds-berufsanerkennung) oder das
Stipendienprogramm Hamburg (www.hamburg.de/
migranten/nofl/2668894/anerkennung-abschlues-
se.html).

Sind alle genannten Punkte geklart, kann Ihre Mitarbeiterin
bzw. Ihr Mitarbeiter den Antrag bei der zustandigen Stelle
einreichen.


https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/anerkennungszuschuss.php
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QUALIFIKATIONSANALYSE

In manchen Féllen konnen wichtige Unterlagen wie
Zeugnisse, Arbeitszeugnisse und Curricula nicht
(vollstandig) beschafft werden. Dies ist vor allem bei
Gefliichteten der Fall, die ihre Heimat kurzfristig ver-
lassen mussten. Es kann auch vorkommen, dass aus-
landische Curricula nicht aussagekraftig genug fiir den
Vergleich mit einem deutschen Referenzberuf sind.

In so einem Fall kann die anerkennungsinteressier-

te Person eidesstattlich versichern, dass sie einen
staatlich anerkannten Berufsabschluss erworben hat.
Dadurch hat sie Zugang zu einer sogenannten Quali-
fikationsanalyse, bei der sie ihr Wissen und Kénnen
auf verschiedene Weise praktisch unter Beweis stellen
kann. Dieser Praxistest kann zum Beispiel aus einer
Arbeitsprobe, einem Fachgesprach oder einer Probe-
arbeit im Betrieb bestehen und von einigen Stunden
bis hin zu mehreren Tagen dauern. Eine Qualifikations-
analyse kann sich entweder auf den gesamten Ausbil-
dungsberuf oder nur auf einzelne Teile der Ausbildung
beziehen.

Eine Qualifikationsanalyse ist mit Kosten verbunden,
zum Beispiel fiir notwendiges Material, das Anmieten
einer Werkstatt oder eines Raums sowie fiir Personal.
In einigen Fallen konnen diese Kosten von den Jobcen-
tern, von Stiftungen oder dem Sonderfonds Qualifika-
tionsanalysen im Rahmen des Projekts ,,Prototyping
Transfer” ibernommen werden. Informationen hierzu
erhalten Sie bei der Anerkennungsberatungsstelle vor
Ort.

WAHREND DES ANERKENNUNGSVERFAHRENS

Nach Eingang des Antrags fiihrt die zustidndige Stelle (zum
Beispiel die Kammer) eine Gleichwertigkeitspriifung durch.
Dabei vergleicht sie die auslandische Berufsqualifikation
mit einem deutschen Referenzberuf. Als Unternehmen kon-
nen Sie wahrend dieser Zeit dabei helfen, der zustandigen
Stelle als Ansprechpartner fiir Riickfragen zur Verfligung zu
stehen.

Die Dauer des Verfahrens ab Antragstellung betrdgt nor-
malerweise nicht langer als drei Monate. Die Frist beginnt,
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller alle not-
wendigen Unterlagen eingereicht hat. In schwierigen Féllen
kann sie einmal verlangert werden.

Kommen Sie zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzung
fur die berufliche Anerkennung mit dem auslandischen
Abschluss nicht gegeben ist, kdnnen Sie gemeinsam
mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter iber Alter-
nativen zu einer Anerkennung nachdenken.

Als Alternative zur beruflichen Anerkennung stehen
folgende Wege offen:

e Teilqualifizierung (Erlernen von einzelnen Modulen
eines Ausbildungsberufs),

e Nachqualifizierung (Heranfiihren an einen staatlich
anerkannten Berufsabschluss),

e Externenprifung (Abschlusspriifung in einem
deutschen Ausbildungsberuf nach langerer Berufs-
erfahrung in diesem Bereich ohne Absolvieren der
Ausbildung),

e Berufsausbildung oder verkiirzte Berufsausbildung.

Mithilfe dieser MaBnahmen konnen Sie ausldandische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Fachkraften wei-
terentwickeln. Nahere Informationen zu den einzelnen
Alternativen finden Sie in unseren Handlungsemp-
fehlungen ,,Qualifizierung von An- und Ungelernten®
sowie ,,Beschéftigung von Fliichtlingen (siehe unter
LArbeitshilfen und weitere Informationen).

HINWEIS: Im BQ-Portal, dem Informationsportal
fiir auslandische Berufsqualifikationen, finden
Sie zahlreiche Praxisbeispiele von Unternehmen,
die das Anerkennungsverfahren begleitet haben:
www.bg-portal.de/Anerkennung-fiir-Betriebe/
Praxisheispiele?page=0.


https://www.bq-portal.de/Anerkennung-für-Betriebe/Praxisbeispiele?page=0
https://www.bq-portal.de/Anerkennung-für-Betriebe/Praxisbeispiele?page=0
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NACH DEM ANERKENNUNGSVERFAHREN: AUSGLEICHS-
MASSNAHMEN ZUR VOLLEN ANERKENNUNG DES AUS-
LANDISCHEN ABSCHLUSSES ALS PRAKTIKUM IM UNTER-
NEHMEN

Nach Durchfiihrung der Gleichwertigkeitspriifung stellt
die zustdandige Stelle den Gleichwertigkeitsbescheid aus.
Was dieser Bescheid enthélt und wie Sie ihn richtig lesen,
erfahren Sie in Kapitel 6. Sie sollten gemeinsam mit Ihrer
Mitarbeiterin bzw. IThrem Mitarbeiter das Ergebnis bespre-
chen. Insbesondere wenn keine ,volle“ Gleichwertigkeit
des Berufsabschlusses mit dem deutschen Referenzberuf
bescheinigt wurde, konnen Sie Ihre auslandische Fach-
kraft maBgeblich auf dem Weg zur vollen Gleichwertigkeit
unterstiitzen.

e Bei nicht reglementierten Berufen kommt es hdufiger vor,

dass der ausldandische Berufsabschluss nur teilweise
gleichwertig mit dem deutschen Beruf ist. Diese Unter-
schiede konnen Sie unter anderem mit einer betrieb-
lichen Anpassungsqualifizierung ausgleichen. Dabei
arbeitet zum Beispiel die (zukiinftige) Mitarbeiterin oder

der (zukiinftige) Mitarbeiter im Rahmen eines Praktikums

oder einer Beschaftigung in lhrem Betrieb und kann die
notigen Kompetenzen erlernen, die fiir den deutschen
Referenzberuf noch fehlen. Sie miissen dabei jedoch
sicherstellen, dass die noch fehlenden Qualifikationen
tatsdchlich erworben werden. So wird nachtraglich eine
Gleichwertigkeit mit dem deutschen Referenzberuf er-
reicht.

e Bei den reglementierten Berufen (zum Beispiel Meis-
terabschliisse) enthalt der Gleichwertigkeitsbescheid
— sofern keine volle Gleichwertigkeit vorliegt — konkrete
AusgleichsmaBBnahmen, mit denen die Person die vor-
handenen Unterschiede ausgleichen kann. Nur wenn

diese Auflagen erfiillt werden und dadurch eine Gleich-
wertigkeit mit der deutschen Qualifikation erreicht wird,
darf die betroffene Person in diesem Beruf arbeiten.
Welche MaBnahme im Einzelfall vorgesehen ist, kénnen
Sie dem Bescheid entnehmen.

Grundsatzlich sind Anpassungslehrgange zur Erlangung
der Gleichwertigkeit bei allen Berufen — also bei regle-
mentierten und nicht reglementierten — vorgesehen. Sie
kénnen sowohl in Form von praktischer Berufsausiibung
unter Anleitung als auch in Form von Kursen oder iiber-
betrieblichen Lehrgdngen stattfinden. Das heift, Sie als
Arbeitgeber kdnnen lhre kiinftigen Fachkrafte bereits im
Rahmen der Anpassungsqualifizierung beschaftigen und
man kann sich frithzeitig kennenlernen.

Das Netzwerk ,,Integration durch Qualifizierung“ (IQ-Netz-
werk) hat seine bundesweiten QualifizierungsmaBnahmen
fiir reglementierte und nicht reglementierte Berufe zusam-
mengestellt: www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/
Downloads/IQ_Publikationen/Allgemeine_Publikationen/
Qualifizierungsprojekte.pdf (siehe auch Kapitel 5). Als
Unternehmen kdnnen Sie bei der Suche nach einer An-
passungsqualifizierung helfen, eine Mentorin oder einen
Mentor fiir die inhaltliche und sprachliche Vorbereitung auf
eine Kenntnis- oder Eignungspriifung bereitstellen oder
finanzielle Unterstiitzung fiir einen Sprachkurs oder Anpas-
sungslehrgang anbieten.

Ein weiterer Vorteil von Anpassungsqualifizierungen im
Betrieb ist fiir Sie als Arbeitgeber, dass Ihre (kiinftige) Mit-
arbeiterin bzw. Ihr (kiinftiger) Mitarbeiter nach Beendigung
des Praktikums nicht nur iber die erforderlichen fachlichen
Kenntnisse verfiigt, sondern auch fachlich sowie organisa-
torisch auf die Arbeit in Ihrem Betrieb vorbereitet ist.

HINWEIS: Das Projekt ,,Unternehmen Berufsan-
erkennung® (UBA-HWK) hat verschiedene Mate-
rialien beziehungsweise ,,Werkzeuge“ entwickelt,
die Betriebe in ihrer Funktion als Lernort einer
Anpassungsqualifizierung unterstiitzen. Dazu ge-
horen ein Mustervertrag und verschiedene Merk-
blatter fiir Betriebe. Der Werkzeugkasten ist hier
zu finden: www.unternehmen-berufsanerkennung.
de/werkzeugkasten.


https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Allgemeine_Publikationen/Qualifizierungsprojekte.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Allgemeine_Publikationen/Qualifizierungsprojekte.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Allgemeine_Publikationen/Qualifizierungsprojekte.pdf
https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de/werkzeugkasten
https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de/werkzeugkasten
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INTERVIEW

Informationen und Tipps
der IHK Hannover zu
Anpassungsqualifzierungen

Arne Hirschner ist Referent fiir Fachkrdftesicherung bei der IHK Hannover und zustdndig fiir den Bereich der
Anerkennung ausldndischer Berufsabschliisse. Im Interview gibt er hilfreiche Tipps fiir Unternehmen.

KOFA: Herr Hirschner, welche Arten von Anpassungs-
qualifizierungen gibt es und in welchem Rahmen
finden sie statt?

Arne Hirschner: Das kann im Einzelfall unterschied-
lich sein. Groftenteils kommen betriebliche Anpas-
sungsqualifizierungen oder Weiterbildungskurse bei
Tragern, die fiir das jeweilige Berufshild geeignet sind,
in Betracht. Mitunter kann auch eine Kombination
verschiedener MaBnahmen im Betrieb und beim Trager
sinnvoll sein, um dem individuellen Qualifizierungs-
bedarf einer Person gerecht zu werden. Ein haufiges
Beispiel fiir betriebliche Anpassungsqualifizierungen
sind Praktika. Noch besser ist es natiirlich, wenn die
Anpassungsqualifizierung mit einem festen Arbeits-
verhéltnis einhergeht. Dann kdnnen die Manahmen
oft einfach in den reguldren Arbeitsalltag integriert
werden. Bei einem Neueinstieg kann man beispiels-
weise die Einarbeitungszeit verldngern und dann in
diesem Rahmen nachqualifizieren.

KOFA: Wie kénnen passgenaue Qualifizierungsangebo-
te am besten entwickelt werden?

Arne Hirschner: Giinstig ist es natiirlich immer, wenn
fehlende Inhalte und Berufspraxis in einem Aus-
bildungsbetrieb nachgeholt werden kénnen. Bei
Weiterbildungskursen ist es aufgrund der groBen
Anzahl unterschiedlicher Berufe und der individuellen
Qualifizierungsbedarfe nicht immer moglich, genii-
gend Teilnehmende fiir eine MaBnahme vor Ort zu
versammeln. Nehmen wir beispielsweise die Kaufleute
fuir Biromanagement, auf die bei uns die meisten An-
trage auf Anerkennung entfallen. Hier hat sich bereits
seit 2015 eine gute Zusammenarbeit zwischen der
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung im 1Q
Netzwerk Niedersachsen und einem Bildungstrager

entwickelt. Gemeinsam wurden Lésungen gefunden,
um fiir Kursinteressierte einen passgenauen Qualifizie-
rungsplan aus vielen zertifizierten Kursmodulen und
unter Beriicksichtigung der im Anerkennungsfahren
identifizierten Qualifizierungsbedarfe zu erstellen.
Eine Kursteilnahme ist auch von unterschiedlichen
Orten moglich.

KOFA: Was miissen Unternehmen beachten, um eine
Anpassungsqualifizierung im eigenen Betrieb zu er-
moglichen?

Arne Hirschner: Viele Anpassungsqualifizierungen
dauern zwischen sechs und zwdlf Monate. Es ist nach
unserer Erfahrung fiir beide Seiten sinnvoll, eine Ver-
einbarung tiber diese Qualifizierungszeit und deren
Inhalte zu schlieflen. Fiir Unternehmen ist dabei
sicherlich der Anerkennungsbescheid eine grof3e Hilfe.
Er enthdlt ja nicht nur Informationen zur Dauer und zu
den Inhalten einer auslandischen Ausbildung, sondern
auch Angaben dazu, welche Unterschiede es zu einem
bestimmten deutschen Referenzberuf gibt. Damit
haben Unternehmen dann einen Bezugsrahmen, den
sie kennen. Bei der IHK Hannover gehen wir noch ein
Stiick weiter und listen die erforderlichen Inhalte und
Zeiten in einem zusdtzlichen Begleitschreiben zur
Anpassungsqualifizierung detailliert auf. Mit all diesen
Informationen konnen sich Unternehmen sehr schnell
ein Bild davon machen, welcher zeitliche und perso-
nelle Aufwand mit einer Anpassungsqualifizierung
verbunden ist.

KOFA: Welche Fragen haben Unternehmen noch?

Arne Hirschner: Viele Unternehmen bewegt auch das
Thema Vergiitung wahrend der Anpassungsqualifizie-
rung. Nach Auslegung des Bundesarbeitsministeriums
werden betriebliche Anpassungsqualifizierungen im
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Kontext des Anerkennungsgesetzes als Pflichtprak-
tika gewertet und sind damit grundsatzlich von der
Mindestlohnpflicht ausgenommen. Voraussetzung
dafiir ist, dass die Qualifizierung erforderlich ist, um
die volle Anerkennung des ausldandischen Abschlusses
zu erreichen. Wir empfehlen unseren Unternehmen,
sich bei diesem Thema an der Ausbildungsvergiitung
im dritten Ausbildungsjahr zu orientieren. Schlielich
bringen Bewerberinnen und Bewerber mit einer Teilan-
erkennung oft schon eine ganze Menge an Wissen mit.

KOFA: Welche Chancen bieten sich Unternehmen mit
der Anpassungsqualifizierung?

Arne Hirschner: Trotz der Corona-Pandemie wird die
Fachkréaftesicherung fuir die Unternehmen weiter
eine bedeutende Herausforderung darstellen und
mittelfristig wieder verstarkt in den Fokus riicken.

Unternehmen sind deshalb gut beraten, zusatzliches
Fachkrédftepotenzial von Inhaberinnen und Inhabern
auslandischer Berufsabschliisse zur Deckung des
eigenen Qualifikationsbedarfs zu nutzen. Uber eine
Anpassungsqualifizierung konnen sie sich von ihrem
Potenzial tiberzeugen und gleichzeitig auch einen
Bindungsanreiz schaffen. Manche Betriebe ermog-
lichen Anpassungsqualifizierungen auch, um mit der
resultierenden Anerkennung des Berufsabschlusses
spezifische Auflagen beispielsweise dffentlicher Auf-
traggeber zu erfiillen oder um Kunden einen gewissen
Qualitdtsstandard zu signalisieren. Ich kann Betrieben
nur empfehlen, offen zu sein und den Anerkennungs-
suchenden eine Chance zu geben, ihre Fahigkeiten zu
zeigen und sich weiterzuentwickeln. Haufig werden sie
tiberviele Jahre mit einer sehr motivierten und loyalen
Fachkraft belohnt.
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So stellen Sie Fachkrafte aus

Drittstaaten ein

Bei der Rekrutierung aus dem Ausland sind bestimmte rechtliche Voraussetzung zu beachten. Die Anerken-
nung der vorhandenen Berufsqualifikation ist wesentliche Voraussetzung fiir die Beschdftigung iiber das

im Mdirz 2021 in Kraft getretene Fachkrdfteeinwanderungsgesetz, das die Einstellung von Fachkrdften aus
Drittstaaten erleichtert. Erfahren Sie in diesem Kapitel, wie Sie die Beschdftigung auslédndischer Fachkrdfte

gestalten.

Damit die Anstellung einer internationalen Fachkraft fiir
beide Seiten — Arbeitgeber und Arbeitnehmerin bzw.
Arbeitnehmer — zum langfristigen Erfolg fiihrt, sollten Sie
weitere Faktoren beachten. Diese beziehen sich sowohl

auf die berufsfachliche als auch auf die persdnliche Ebene.

Zudem sind einige birokratische Aufgaben zu bewerkstel-
ligen, wenn fiir die Zuwanderung ein Visum benotigt wird.
Unsere Handlungsempfehlung ,Internationale Fachkrafte
erfolgreich rekrutieren und integrieren“ (siehe kofa.de »

Mitarbeiter finden und binden > Mitarbeiter finden > Wen
rekrutieren? » Internationale Fachkréfte) gibt einen guten
Uberblick dariiber, was Unternehmen bei der Rekrutierung
und Einstellung internationaler Fachkréfte beachten soll-
ten. Im Folgenden wird die Einwanderung im Rahmen des
Fachkréfteeinwanderungsgesetzes genauer beleuchtet. Die
Anerkennung des Berufs- oder Hochschulabschlusses ist
ein fester Bestandteil fiir der Einwanderung tiber diesen
Weg.


https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-finden/wen-rekrutieren/internationale-fachkraefte
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-finden/wen-rekrutieren/internationale-fachkraefte
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-finden/wen-rekrutieren/internationale-fachkraefte

ANERKENNUNG AUSLANDISCHER BERUFSQUALIFIKATIONEN

FACHKRAFTEEINWANDERUNGSGESETZ (FEG)

Erweiterte Moglichkeiten der Fachkrafterekrutierung
im Rahmen des Fachkrifteeinwanderungsgesetzes

Das am 1. Mdrz 2020 in Kraft getretene Fachkréfteein-
wanderungsgesetz erleichtert die Erwerbszuwande-
rung von Personen aus Drittstaaten. Neu ist, dass die
Zuwanderung von Fachkraften aller Berufe (nicht nur
Engpassberufe) maoglich ist und die Vorrangpriifung
entfdllt. Unternehmen miissen somit nicht mehr nach-
weisen, fiir eine Stelle keine qualifizierte Deutsche
bzw. keinen qualifizierten Deutschen oder EU-Auslan-
derin bzw. EU-Ausldander gefunden zu haben.

Zentrale Voraussetzung fiir die Zuwanderung von
Personen aus Drittstaaten ist die Anerkennung des
im Herkunftsland erworbenen Berufsabschlusses.
In einem ersten Schritt muss eine zustdandige Stelle
in Deutschland bescheinigen, dass die im Ausland
erworbenen Berufsqualifikationen gleichwertig oder

zumindest teilweise gleichwertig mit einem deutschen

Berufsabschluss sind. Ausnahmen gelten fiir IT-Beru-

fe, bei denen auch hinreichende Berufserfahrung (drei

Jahre in den letzten sieben Jahren) fiir eine Visaertei-
lung ausreicht.

Grundsétzlich stehen Fachkréiften aus Drittstaaten
drei Wege offen, nach Deutschland zu kommen:

e zum Zwecke der Arbeitsaufnahme
Neben der Anerkennung des beruflichen Abschlus-

ses wird ein konkretes Arbeitsplatzangebot, welches

Sie als Unternehmen der gesuchten Fachkraft unter-
breiten kénnen, bendétigt. Zudem besteht fiir Sie die
Maoglichkeit, den Anwerbungsprozess zu beschleu-
nigen. Mit der Vollmacht einer Fachkraft kénnen Sie
bei der zustdandigen Ausldnderbehorde in Deutsch-
land das Verfahren deutlich verkiirzen (§ 81a Auf-
enthG). Ndhere Informationen zum beschleunigten
Verfahren finden Sie hier: www.make-it-in-germany.

com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-be-

schleunigte-fachkraefteverfahren

e zum Zwecke der Arbeitsplatzsuche
Fachkradften mit qualifizierter Berufsausbildung wird
auch eine sechsmonatige Einreise zur Arbeitsplatz-
suche gewdhrt. Neben der Anerkennung missen

diese Fachkrafte nachweisen, dass der Lebensunter-
halt wahrend des Aufenthalts in Deutschland ge-
sichert ist und sie tiber die fiir die Berufsausiibung
entsprechenden Deutschkenntnisse verfligen. Zu-
dem konnen Sie als Arbeitgeber diese Fachkrafte fiir
eine Probebeschaftigung im Umfang von bis zu zehn
Stunden pro Woche einstellen. Die Probearbeit stellt
fur Sie ein zusdtzliches Instrumentarium dar, die
auslandische Fachkraft kennenzulernen und deren
Qualifikationen am konkreten Arbeitsplatz besser
einzuschatzen.

zu Qualifizierungszwecken

Eine Teilnahme an QualifizierungsmaBBnahmen bzw.
Anpassungsqualifizierungen in Deutschland besteht
fiir Fachkrafte aus Drittstaaten dann, wenn zuvor in
einem Anerkennungsverfahren Defizite im Vergleich
zur deutschen Ausbildung festgestellt wurden. Fiir
die Erteilung des Visums sind zudem hinreichende
Deutschkenntnisse (mindestens Sprachniveau A2)
nachzuweisen. Die Aufenthaltserlaubnis ist zu-
ndchst auf 18 Monate begrenzt und kann einmalig
um sechs Monate verlangert werden. Bei nicht regle-
mentierten Berufen besteht die Moglichkeit, sofern
vorwiegend berufspraktische Defizite vorliegen,
diese im Rahmen einer Beschéftigung als Fachkraft
im anzuerkennenden Beruf auszugleichen.

Um eine auslandische Fachkraft im Rahmen einer
Anpassungsqualifizierung zu beschdftigen, sind

Sie als Arbeitgeber aufgefordert, einen Weiterbil-
dungsplan zu erstellen, aus dem hervorgeht, wie die
wesentlichen Defizite ausgeglichen werden sollen.
Zudem missen Sie arbeitsvertraglich zusichern,
dass die Berufsanerkennung wahrend des Aufent-
halts in Deutschland ermdglicht wird. Die Beschaf-
tigung einer auslandischen Fachkraft in Verbindung
mit Qualifizierung bietet Ihnen als Arbeitgeber zahl-
reiche Vorteile — gegenseitiges Kennenlernen, Ver-
mittlung von betriebsspezifischen Qualifikationen,
langere Eingewdohnungs-/ Integrationsphase etc.

Nahere Informationen zum FEG finden Sie auf der
Seite ,,Informationen zum Fachkréfteeinwande-
rungsgesetz“ von Make it in Germany (siehe www.
make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteein-
wanderungsgesetz).


https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
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Seien Sie sich dariiber im Klaren, dass die Anerkennung
einer Berufsqualifikation zwar Transparenz mit Blick auf
den erlernten Beruf schafft, aber zum Beispiel keine Riick-
schliisse auf die schulische (Vor-)Bildung und die Sprach-

kenntnisse der Bewerberin bzw. des Bewerbers zuldsst. Da-

her ist ein personliches Gesprach, zum Beispiel telefonisch
oder auf digitalem Weg, besonders wichtig. So erfahren
Sie am besten, iber welche Qualifikationen, welches
Vorwissen und welches Sprachniveau lhre potenzielle Mit-
arbeiterin oder Ihr potenzieller Mitarbeiter verfiigt und ob
sie oder er in lhren Betrieb passt. Bei Bedarf kdnnen Sie im
(Online-)Bewerbungsgesprich auch praktische Ubungen
einbauen, um dadurch zu erfahren, was die Bewerberin
oder der Bewerber wéahrend einer Ausbildung oder durch
ihre bzw. seine Berufspraxis im Herkunftsland gelernt hat.

Uber die Einschitzung von Sprachkenntnissen sowie
die verschiedenen Moglichkeiten zur berufsbezogenen

Sprachforderung konnen Sie sich auf unserer Seite
»Sprache und Vielfalt“ informieren (siehe kofa.de »
Dossiers > Fliichtlinge integrieren » Sprache & Vielfalt).

Binden Sie weiterhin Ihre Belegschaft ein, wenn Sie sich
entscheiden, eine internationale Fachkraft einzustellen.
Die Einstellung einer auslandischen Fachkraft kann nur
zum Erfolg fiihren, wenn in lhrem Unternehmen eine Will-
kommenskultur besteht.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie in den jeweiligen
KOFA-Handlungsempfehlungen:

e Diversity Management: kofa.de > Mitarbeiter finden
und binden > Als Arbeitgeber positionieren > Diversity
Management

e Berufshezogene Sprachforderung: kofa.de > Dossiers >
Fliichtlinge integrieren > Sprache & Vielfalt

HINWEIS: Das Projekt ProRecognition berdt in
zehn Landern (Stand: Dezember 2020) vor Ort
Fachkréfte zur Anerkennung. Die Beratung wird
bei den deutschen Auslandshandelskammern und
Delegationen der deutschen Wirtschaft angebo-
ten. Siehe www.ahk.de/wir-foerdern/berufsan-
erkennung fiir weitere Informationen.


https://www.kofa.de/dossiers/fluechtlinge-integrieren/sprache-vielfalt
https://www.kofa.de/dossiers/fluechtlinge-integrieren/sprache-vielfalt
https://www.kofa.de/dossiers/fluechtlinge-integrieren/sprache-vielfalt
https://www.kofa.de/dossiers/fluechtlinge-integrieren/sprache-vielfalt
https://www.ahk.de/wir-foerdern/berufsanerkennung
https://www.ahk.de/wir-foerdern/berufsanerkennung
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INTERVIEW

Die Zentrale Servicestelle
Berufsanerkennung und das
Fachkrafteeinwanderungsgesetz

Dominik Keindorf, Teamleiter bei der Zentralen Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) in Bonn,
berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Fachkrdifteeinwanderungsgesetz.

KOFA: Was ist die Rolle der ZSBA im Rahmen des Fach-
krafteeinwanderungsgesetzes (FEG)?

Dominik Kleindorf: Die ZSBA berdt und begleitet im
Rahmen und auf Grundlage des FEG Menschen aus

dem Ausland mit Berufsabschluss im Verfahren der Be-

rufsanerkennung in Deutschland. Wir unterstiitzen die
Anerkennungsinteressierten durch eine individuelle
Begleitung dabei, eine Zielregion und damit eine zu-

stdndige Anerkennungsstelle in Deutschland zu identi-

fizieren. Wir unterstiitzen potenzielle Zuwanderer auch
dabei die Chancen, formalen Bedingungen, grund-
satzlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
fiir die Anerkennung des eigenen Berufsabschlusses
realistisch einschatzen zu konnen. So konnen diese
eine gut begriindete, erfolgversprechende Migrations-
entscheidung treffen.

In Zusammenarbeit mit den Anerkennungsinteressier-
ten werden dann alle erforderlichen Antragsunterlagen
zusammengestellt, eventuelle Qualifizierungsnotwen-
digkeiten adressiert und entsprechende Angebote lo-
kalisiert, so dass eine Zuarbeit und Entlastung fiir die
zustandigen Stellen und auch fiir die Qualifizierungs-
beratung in den Regionen erfolgt. Dies alles geschieht
in enger Abstimmung und im Zusammenspiel mit
vielen, am Migrations- und Integrationsprozess betei-
ligten Akteuren. Hier die Schnittstellen zu kennen, die
Verweise zum passenden Zeitpunkt an die passende
Stelle durchzufiihren und fiir die potentiellen zukiinfti-
gen Fachkrdfte in Deutschland erster Ansprechpartner
zu sein, ist die wesentlichste Rolle der ZSBA.

KOFA: Welche Erfahrungen haben Sie bei der Unter-
stiitzung der Berufsanerkennung aus dem Ausland
bisher gemacht? — Was lief gut? Welche Herausforde-
rungen gab es?

Dominik Kleindorf: An der Anerkennung auslandi-
scher Berufsabschliisse sind zahlreiche, zum Teil sehr
unterschiedliche, Akteure beteiligt. Diese Komplexitat
ist eine besonders grof3e Herausforderung, wenn sie
auf Menschen mit stark abweichender Sozialisation
hinsichtlich staatlich-biirokratischer Prozesse und mit
Sprach- und Verstandnisbarrieren trifft. Dann sind Re-
signation, Abbriiche, Formfehler in der Antragstellung,
Mehrfachanfragen bei verschiedenen Institutionen
und viele negative Auswirkungen vorprogrammiert.

Viele potenzielle ausldndische Fachkrafte stehen vor
(zu) hohen Herausforderungen, wenn sie keine Unter-
stlitzung erfahren. Daher ist eine zentrale Anlaufstelle
wie die ZSBA absolut sinnstiftend, um diese Menschen
fiir den deutschen Arbeitsmarkt nicht zu verlieren.

Die Unterstiitzung wird dankbar angenommen und
Verfahrensfehler und andere Unwagbarkeiten werden
dadurch frithzeitig ausgeschaltet.

Durch das FEG ist insgesamt Vieles einfacher gewor-
den, die Hiirden zur Zuwanderung fiir Fachkrafte sind
aber teilweise immer noch hoch. Manche Fachkréfte
entscheiden sich so letztendlich trotz Beratung gegen
eine Zuwanderung. Daher ist es besonders wichtig,
dass die Zusammenarbeit der verschiedenen beteilig-
ten Akteure gut lduft. Dies ist ein laufender Prozess, an
welchem die ZSBA durch ihre Schnittstellenfunktion
mafgeblich beteiligt ist.

Aktuell stellen die Auswirkungen der COVID-19 Pande-
mie natiirlich das gesamte Migrationsgeschehen und
somit auch die ZSBA vor ganz besondere Herausfor-
derungen. Insgesamt kann jedoch eine iberwiegend
positive Bilanz aus der Etablierungsphase der ZSBA
gezogen werden.
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KOFA: Gibt es bestimmte Schwerpunktlander und
Schwerpunktberufe? Wenn ja, welche?

Dominik Kleindorf: Im Jahr 2020 zeichneten sich als
Schwerpunkt-Herkunftslander die Tiirkei, Marokko und
Bosnien und Herzegowina ab. Schwerpunkt-Zielbun-
deslander sind derzeit Nordrhein-Westfalen, Bayern
und Berlin.

Die Branchen mit dem héchsten Anfragevolumen
waren 2020 akademische und nicht-akademische Heil-
berufe, Ingenieure und IHK-Berufe.

KOFA: Was sind die drei wichtigsten Punkte, die deut-
sche Arbeitgeber bei der Anwerbung einer Fachkraft
ihm Rahmen des FEG zu beriicksichtigen haben?

Dominik Kleindorf: Auf die TOP 3 reduziert waren dies:

e Beachtung der Rechtsgrundlagen (Aufenthaltsmoda-
litaten, berufliche Anerkennung)

e Willkommenskultur (Die einwanderungsinteressierte
Fachkraft kommt nicht nur zum Arbeiten.)

e Sprachkenntnisse (Deutsch ist schwierig und der
Erwerb sollte aktiv unterstiitzt werden.)

Dariiber hinaus gibt es aber noch viele weitere Aspek-
te zu beachten.

KOFA: Welche Moglichkeiten gibt es fiir einen deut-
schen Arbeitgeber, mit einer ausldandischen Fachkraft
in Kontakt zu treten? Wer kann dabei unterstiitzen?

Dominik Kleindorf: Die beste Moglichkeit hierfiir ist es,
den regional zustdndigen Arbeitgeber-Service (AG-S)
der Bundesagentur fiir Arbeit zu kontaktieren und dort
den Wunsch, eine ausldndische Fachkraft zu rekrutie-
ren, darzustellen. Der AG-S wird dann alle relevanten
Partner innerhalb der BA hinzuziehen, bleibt aber
erster Ansprechpartner. Angrenzende Informationen,
wie etwa zum Thema Arbeitsmarktzulassung, erhalten
Arbeitgeber auch beim Virtuellen Welcome Center der
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) unter
+49 228 713 1313.
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INTERVIEW

Erfahrungen der Handwerkskam-
mer Koblenz mit dem FachKkrifte-
einwanderungsgesetz

Stefan Gustav arbeitet bei der Handwerkskammer Koblenz und ist Ansprechpartner fiir die Anerkennung ausldndi-
scher Berufsqualifikationen. Im Interview spricht er iiber seine Erfahrungen mit dem Fachkrdifteeinwanderungsgesetz.

KOFA: Wie beurteilen Sie die Verfahrensablaufe des
FEG? Was hat sich durch das FEG verbessert?

Stefan Gustav: Das FEG strukturiert die Ablaufe sehr
klar. Im Rahmen eines sogenannten ,,beschleunigten
Verfahrens“ nach § 81a AufenthG koordinieren die
Auslénderbehorden die Abldufe und nehmen Arbeit-
gebern damit einiges an Arbeit ab. Durch das FEG sind
beruflich qualifizierte Personen nun mit Akademikern
gleichgestellt, d.h. jede Person, die gemaf der gesetz-
lichen Vorgaben als Fachkraft gilt, hat die Moglichkeit,
einen Aufenthaltstitel fiir Deutschland zu bekommen.
Es entfallen sowohl die bisherige Vorrangpriifung
durch die Arbeitsverwaltung als auch die Beschréan-
kung auf sogenannte Mangelberufe, die in der ehema-
ligen sogenannten ,,Positivliste* aufgefiihrt waren.

KOFA: Was sind die drei wichtigsten Punkte, die ein
deutscher Arbeitgeber bei der Anwerbung einer Fach-
kraft im Rahmen des FEG zu beriicksichtigen hat?

Stefan Gustav: Der wichtigste Punkt ist die Definition
,Fachkraft“. Nicht jede Person, die von einem Unter-
nehmen als optimal geeignete ,,Fachkraft“ eingestuft
wird, ist eine Fachkraft gemaf der gesetzlichen Vor-
gaben. Nach dem Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz (BQFG) muss eine Fachkraft eine formale
Berufsausbildung absolviert haben, die durch Rechts-
vorschriften des Herkunftslandes geregelt ist und die
zur Ausiibung einer qualifizierten beruflichen Tatigkeit
erforderliche berufliche Handlungsfahigkeit vermittelt.
Personen, die z.B. in ihrem Herkunftsland eine modu-
larisierte Qualifizierung mit geringem Tatigkeitsumfang
absolviert haben, erfiillen nicht die Voraussetzungen
fiir eine Arbeitsaufnahme in Deutschland. Konkret:

Ein Schweierkurs reicht nicht fiir eine Zuwanderung
nach den Bestimmungen des FEG aus. Zudem miissen

Uber die Ausbildung Priifungszeugnisse verantwort-
licher Stellen — in der Regel staatliche oder beliehene
Organe — vorgelegt werden.

Haufig wird im Rahmen des Gleichwertigkeitsfeststel-
lungsverfahrens durch die Zustdndige Stelle festge-
stellt, dass eine teilweise Gleichwertigkeit gegeben ist.
Ein solcher Bescheid bedeutet, dass die Fachkraft fiir
die Teilnahme an Anpassungsqualifizierungsmafinah-
men, die durchaus betrieblich durchgefiihrt werden
kdonnen, nach Deutschland kommen kann. Dabei ist
dann zu beachten, dass die Fachkraft ein aktuelles
Sprachzertifikat von ausgewdhlten Anbietern tiber ein
A-2-Sprachniveau bendétigt. Das aufnehmende Unter-
nehmen muss der Arbeitsverwaltung einen Weiterbil-
dungsplan vorlegen, aus dem hervorgeht, wie die im
Gleichwertigkeitsfeststellungsbescheid aufgefiihrten
wesentlichen Unterschiede qualifiziert werden sollen.

Arbeitgeber miissen weiterhin beachten, dass Sie eine
Kopie des Aufenthaltstitels haben und im Fall einer
Trennung von der Fachkraft unmittelbar die Auslédnder-
behorde informieren. Erfolgt dies nicht, handelt es
sich um eine Straftat mit empfindlichen Geldbufien.

KOFA: Welche Moglichkeiten gibt es fiir einen deut-
schen Arbeitgeber, mit einer auslandischen Fachkraft
in Kontakt zu treten? Wer kann dabei unterstiitzen?

Stefan Gustav: Die einfachste Variante ist, selbst oder
iber Verwandte, Bekannte, Mitarbeiter mit Kontakten
ins Ausland jemand zu kennen, der jemand kennt.....

Dies Moglichkeit hat nicht jeder. Dann unterstiitzen die
Agentur fiir Arbeit, d.h. der Arbeitgeberservice und die
Zentralstelle fiir Auslands- und Fachvermittlung (ZAV).
Es haben sich in speziellen Bereichen auch gewerb-
liche Personaldienstleister etabliert, die Auslandsrek-
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rutierungen durchfiihren und als Dienstleister auch die
gesamte Abwicklung mit allen deutschen Institutionen
und Behorden, die in das Verfahren einzuschalten
sind, tbernehmen.

KOFA: Welche Vor- und Nachteile ergeben sich bei den
unterschiedlichen Rekrutierungswegen eines Akade-
mikers im Vergleich zu einer beruflich qualifizierten
Fachkraft?

Stefan Gustav: Bei beruflichen Qualifizierten muss
immer ein Verfahren nach Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz durchgefiihrt werden. Dies ist mit zeit-
lichem Aufwand und Kosten verbunden. Bei Akademi-
kern ist es i.d.R. ausreichend, wenn der ausldndische
Hochschulabschluss in der KMK-Datenbank ,,anabin“
als mit einem deutschen Hochschulabschluss gleich-
wertig gelistet ist. Dann sind meist die Voraussetzun-
gen fiir ein Visum nach FEG gegeben.

KOFA: Stellt die Rekrutierung von Akademikern (z.B.
Bachelorabsolventen) fiir eine Beschaftigung als
berufliche qualifizierte Fachkraft eine sinnvolle (zu-
satzliche) Alternative dar? Welche Vor- bzw. Nachteile
eroffnet diese Option?

Stefan Gustav: Es kann sein, dass es fiir den Arbeits-
alltag in einem deutschen Unternehmen kaum einen
Unterschied macht, ob eine im Ausland beruflich
qualifizierte Person oder eine Person mit Bachelor-Ab-
schluss eingestellt wird. Die meisten Lander haben
ein schulisches Berufsbildungssystem, in dem sich
tiberwiegend, wie auch in einer Hochschule, auf die
Vermittlung von theoretischen Inhalten konzentriert
wird. Bachelor-Absolventen werden i.d.R. iiber weiter-
gehendes Wissen verfiigen. Aber: ohne die entspre-
chende Berufserfahrung fehlt beiden Gruppen die
umfassende Handlungskompetenz, die in Deutschland
in einer dualen Ausbildung vermittelt wird.

9

Handwerkskammer
Koblenz
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So lesen Sie einen

Anerkennungsbescheid

Das Ergebnis des Anerkennungsverfahrens wird in einem sogenannten ,,Gleichwertigkeitsbescheid“ dokumen-
tiert. Anerkennungs- oder Gleichwertigkeitsbescheide konnen sehr unterschiedlich aussehen — je nachdem,
ob es sich um einen reglementierten oder um einen nicht reglementierten Beruf handelt. Darum werden die

Bescheide der beiden Berufsarten nachfolgend einzeln dargestellt.

SO LESEN SIE GLEICHWERTIGKEITSBESCHEIDE VON
BERUFSABSCHLUSSEN

a) Nicht reglementierte Berufe

Die Priifungen der Kammern bestehen normalerweise aus
einer formalen und einer individuellen Priifung. Bei der for-
malen Priifung wird der ausldandische Lehrplan mit der ak-
tuellen Ausbildungsordnung des deutschen Referenzberufs
abgeglichen. Dabei wird davon ausgegangen, dass das,
was in den Lehrpldanen steht, auch tatsdachlich Bestandteil
der Ausbildung war. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass
nicht jede im Ausland durchgefiihrte Berufsausbildung die
Vorgaben der Lehrplédne in Ganze einhalten kann.

Wenn bei einem Lehrplanabgleich wesentliche Unter-
schiede festgestellt werden, wird anschlieBend noch eine
individuelle Priifung durchgefiihrt. Das ist insbesondere
bei Berufsabschliissen aus Drittstaaten der Regelfall.
Dabei werden zusatzlich die Berufserfahrung und sonstige
Bildungsnachweise der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers beriicksichtigt. Beide Priifergebnisse bilden das
Gesamtergebnis und werden im Gleichwertigkeitshescheid
dokumentiert.

Fiir Antragstellerinnen und Antragsteller, die keine oder
nur unvollstdndige Nachweise iiber ihre Ausbildung bzw.
Uberihre Berufserfahrung vorlegen kénnen, gibt es eine
Sonderregelung im BQFG. In solchen Féllen besteht die
Mboglichkeit, eine Qualifikationsanalyse durchzufiihren
(siehe Kapitel 4). Die Ergebnisse werden in einem Gut-
achten dokumentiert und flieBen in die Gleichwertigkeits-
priifung ein.

Was sagt der Gleichwertigkeitsbescheid?

Gleichwertigkeitsbescheide bei nicht reglementierten Be-
rufen konnen zu folgenden Ergebnissen fiihren:

e gleichwertig
e teilweise gleichwertig
e nicht gleichwertig

Bei den nicht reglementierten Berufen kann das Ergebnis
einer Gleichwertigkeitsfeststellung (Anerkennung) auch
eine Teilanerkennung sein. Das ist dann der Fall, wenn
wesentliche Unterschiede zwischen dem auslandischen
Abschluss und dem deutschen Referenzberuf festgestellt
werden.
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Neben den Ergebnissen der Gleichwertigkeitspriifung be-
inhalten die Bescheide folgende Informationen:

e welchen Beruf die Person erlernt hat,

e welcher deutsche Referenzberuf fiir die Anerkennung
gewdhlt wurde,

e wie lange die Ausbildung im Herkunftsland dauerte,

e welche sonstigen Befdahigungsnachweise eingereicht
wurden (zum Beispiel Zeugnisse von Weiterbildungen
oder Arbeitszeugnisse),

e in welchem Umfang einschldgige Berufserfahrung er-
worben wurde,

e welche Tatigkeitsbereiche im Falle einer Qualifikations-
analyse gepriift wurden.

Bei der Gleichwertigkeitspriifung wird dokumentiert,
welche Inhalte des deutschen Referenzberufs die Person
beherrscht. Dabei wird in der Regel unterschieden, welche
Kenntnisse und Fahigkeiten wahrend der Ausbildung und

welche im Rahmen der Berufserfahrung erworben wurden.
Bei dem Ergebnis einer teilweisen Gleichwertigkeit miissen
die zustandigen Stellen in den Bescheiden darlegen, tiber
welche Kenntnisse des deutschen Referenzberufs die An-
tragstellerin oder der Antragsteller verfligt und wo wesent-
liche Unterschiede bestehen.

Die unten stehende Abbildung gibt Ihnen eine erste Idee
dazu, wie ein Gleichwertigkeitsbescheid in der Praxis aus-
sehen kann. Im Anhang der Handlungsempfehlung finden
Sie aufRerdem zwei vollstandige Gleichwertigkeitsbe-
scheide fiir nicht reglementierte Berufe im Handwerk: ein
Bescheid mit dem Ergebnis ,volle Gleichwertigkeit“ und
ein Bescheid mit dem Ergebnis ,teilweise” Gleichwertig-
keit. Ein Beispiel fiir einen Gleichwertigkeitsbescheid der
zentralen Anerkennungsstelle der Industrie- und Handels-
kammern, der IHK Fosa (,,Foreign Skills Approval®), finden
Sie im Blog des Projekts Unternehmen Berufsanerkennung
www.unternehmen-berufsanerkennung.de/fragen-antwor-
ten/was-ist-ein-anerkennungsbescheid-und-was-beschei-
nigt-er

ABBILDUNG: AUSZUG EINES ANERKENNUNGSBESCHEIDS EINER HANDWERKSKAMMER

Bearbeiter:

Datum: XX.XX.XXXX
Herrn/Frau
N.N.
Strale
PLZ Wohnort

id liber Glei igkeit nach § 40a HwO/§ 4 BQFG

Sehr geehrte(r) N.,

Sie haben am XX.XX.XXXX einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit Ihrer im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikation nach § 40a HWO gestellt.

Als inlandische Referenzqualifikation wurde der Beruf ,Elektroniker, Fachrichtung Energie-
und Gebaudetechnik” zugrunde gelegt.

Auf Ihren Antrag ergeht aufgrund § 40a HwO/ § 4 BQF G folgender Bescheid:
1.

Es besteht eine teilweise
renzqualifikation.

tigkeit Ihrer Bert i ion mit der inlandi: 1 Refe-

2.

Die Gebiihr wird auf XXX € festgesetzt.

Bearbeiter:
TekNr.:
Az: 12345
Datum: XX.XX.XXXX
Herm/Frau
N.N.
Stralle
PLZ Wohnort

id {iber Glei igkeit nach § 40a HwO/§ 4 BQFG

Sehr geehrte(r) N.,

Sie haben am XX.XX.XXXX einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit Ihrer im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikation nach § 40a HWO gestellt.

Als inléndische Referenzqualifikation wurde der Beruf ,Elektroniker, Fachrichtung Energie-
und Gebaudetechnik” zugrunde gelegt.

Auf Ihren Antrag ergeht aufgrund § 40a HwO/ § 4 BQFG folgender Bescheid:
1.

Es besteht eine Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation mit der inlandischen Referenzquali-
fikation.

2.

Die Gebiihr wird auf XXX € festgesetzt.

Beispiel ,,teilweise Gleichwertigkeit*

Beispiel ,,volle Gleichwertigkeit“


https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de/fragen-antworten/was-ist-ein-anerkennungsbescheid-und-was-bescheinigt-er
https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de/fragen-antworten/was-ist-ein-anerkennungsbescheid-und-was-bescheinigt-er
https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de/fragen-antworten/was-ist-ein-anerkennungsbescheid-und-was-bescheinigt-er

ANERKENNUNG AUSLANDISCHER BERUFSQUALIFIKATIONEN

b) Reglementierte Berufe

Bei den reglementierten Berufen reicht die Gleichwertig-
keitspriifung der Ausbildung nicht immer aus, um eine
Berufszulassung zu erhalten. Oft miissen dafiir zuséatzliche
Bedingungen erfiillt sein, wie zum Beispiel gesundheitliche
Eignung oder Deutschkenntnisse. Diese Regelungen sind
fiir die einzelnen Berufe im jeweiligen Berufsrecht festge-
halten.

Wenn bei einer Gleichwertigkeitspriifung wesentliche
Unterschiede festgestellt werden, die nicht durch Berufs-
erfahrung ausgeglichen werden kénnen, muss die zustdn-
dige Stelle mégliche MaRnahmen zum Ausgleich dieser
Unterschiede vorschlagen.

Was sagt der Gleichwertigkeitsbescheid?

Gleichwertigkeitsbescheide bei reglementierten Berufen
konnen zu folgenden Ergebnissen fiihren:

e gleichwertig (Zulassung zur Berufsausiibung)
e nicht gleichwertig

Neben den Ergebnissen der Gleichwertigkeitsprifung
beinhalten die Bescheide folgende Informationen:

e welchen Beruf die Person erlernt hat,

e welcher deutsche Referenzberuf fiir die Anerkennung
gewdhlt wurde,

e wie lange die Ausbildung im Herkunftsland dauerte,

e welche sonstigen Befdhigungsnachweise eingereicht
wurden (zum Beispiel Zeugnisse von Weiterbildungen
oder Arbeitszeugnisse),

e in welchem Umfang einschldgige Berufserfahrung er-
worben wurde.

Bei der Gleichwertigkeitspriifung wird dokumentiert,
welche Qualifikationen des deutschen Referenzberufs die
Person beherrscht. Auch bei reglementierten Berufen wird
in der Regel unterschieden, welche Kenntnisse und Fahig-
keiten wahrend der Ausbildung und welche im Rahmen der
Berufserfahrung erworben wurden. Wurde keine Gleich-
wertigkeit festgestellt, miissen die zustandigen Stellen

Art und Inhalte von Ausgleichsmainahmen zur Erlangung
der Gleichwertigkeit bzw. zur Berechtigung der Berufsaus-
tibung vorschlagen.

HINWEIS: Gleichwertigkeitsbescheide in regle-
mentierten und nicht reglementierten Berufen
informieren nicht tiber

e Kenntnisse, die eine Antragstellerin oder ein
Antragsteller erworben hat, die kein Bestandteil
der deutschen Ausbildung sind,

e Weiterbildungen, die nicht in direktem Zusam-
menhang mit der Berufsausbildung stehen,

* sonstige allgemeinbildende Kenntnisse (zum
Beispiel Deutsch- und Fremdsprachenkenntnis-
se, mathematische Fahigkeiten, IT-Kompetenz
etc.).

Daher miissen Sie als Arbeitgeber die potenzielle
Fachkraft gezielt fragen, tiber welche weiteren
— nicht dokumentierten — Qualifikationen sie
verfiigt. Nur so erhalten Sie ein umfassendes Bild
Uber die Fahigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten
(FKFs) ihrer Mitarbeiterin bzw. ihres Mitarbeiters.
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So punkten Sie mit der
Anerkennung

Mithilfe der folgenden Kriterien kénnen Sie iiberpriifen, inwieweit Ihr Unternehmen aus der Anerkennung aus-
ldndischer Qualifikationen Nutzen ziehen kann.

Sicherung lhres Fach-
kraftenachwuchses

passgenaues Ein-
setzen

Motivation der Mit-
arbeiterinnen und

Mitarbeiter

Employer Branding

kulturelle Vielfalt
steigern

CHECKLISTEN

Ubernahme in eine Beschiftigung ist erfolgt

e Erhéhung der Passgenauigkeit fiir interne Stellen

Einsetzen von bisher an- und ungelernten Beschaftigten in hoherqualifi-
zierten Tatigkeiten

Teilnahme an WeiterbildungsmaBnahmen wie Meisterinnen-/Meister-

oder Technikerinnen-/Technikerfortbildung

die Produktivitdt der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters ist spiirbar
gestiegen

die jeweilige Mitarbeiterin bzw. der jeweilige Mitarbeiter spiegelt zuriick,
dass sie/er mit den Aufgaben zufriedener ist

Anzahl und Qualitdt der Bewerbungen steigt; mehr Fachkréfte mit auslan-
dischen
Qualifikationen bewerben sich

Sie erhalten erhdhte mediale oder gesellschaftliche Aufmerksamkeit

durch lhre internationalen Fachkréfte haben sich auch neue, internationale
Geschéftskontakte ergeben

Als Arbeitgeber haben Sie zahlreiche Méglichkeiten, das Anerkennungsverfahren zu begleiten und zu unter-
stiitzen. Die folgenden Checklisten dienen Ihnen dabei als Wegweiser.
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So prifen sie lhr Vorgehen

Als Arbeitgeber haben Sie zahlreiche Méglichkeiten, das Anerkennungsverfahren zu begleiten und zu unter-
stiitzen. Die folgenden Checklisten dienen Ihnen dabei als Wegweiser.

CHECKLISTE: Kriterien Unterstiitzung bei der Anerkennung eines
ausldandischen Berufsabschlusses fiir Fachkrifte in Deutschland

Vor dem Anerkennungsverfahren

das Interesse an einer beruflichen Anerkennung kldren sowie die Vorteile des I:l
Anerkennungsverfahrens besprechen

Moglichkeit der Antragsberechtigung priifen lassen, zum Beispiel von der zustdandigen
Kammer oder einer Beratungsstelle des Netzwerks ,,Integration durch Qualifizierung®

(1Q-Netzwerk)
e falls moglich: Anerkennungsverfahren liber die zustdandige Stelle (zum Beispiel Kammer) |:|

in die Wege leiten
e falls nicht moglich: Alternativen besprechen, zum Beispiel Externenpriifung oder
Berufsausbildung

bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen unterstiitzen: unter anderem Zeugnisse I:l
(Original und Ubersetzung), Lebenslauf, Identitdtsnachweis

finanzielle Unterstiitzung kldren, Férdermdglichkeiten identifizieren |:|
bei Bedarf: bei der Suche nach einer vereidigten Ubersetzerin / einem vereidigten I:l

Ubersetzer unterstiitzen

bei Bedarf: gemeinsam mit der zustandigen Stelle klaren, welcher deutsche Referenzberuf
zum ausldndischen Abschluss passt bzw. die besten Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt |:|
bietet

fiir die zusténdige Stelle (zum Beispiel Kammer) als Ansprechpartnerin/Ansprechpartner I:l
zur Verfligung stehen

Auf der ndchsten Seite gehts weiter >
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bei Bedarf weitere interne oder externe Qualifizierung erméglichen

e bei nicht reglementierten Berufen: Anpassungsqualifizierung (in Riicksprache mit der D
zustandigen Stelle)
e beireglementierten Berufen: Ausgleichsmainahme, zum Beispiel Anpassungslehrgang

bei negativem Bescheid alternative Moglichkeiten zum Anerkennungsverfahren aufzeigen D
(zum Beispiel (verkiirzte) Berufsausbildung, Externenpriifung etc.)

bei der Vorbereitung auf die Kenntnis- oder Eignungspriifung unterstiitzen E]

CHECKLISTE: Unterstiitzung bei der Anerkennung eines ausldandischen
Berufsabschlusses fiir Fachkréfte im Ausland

Vor und wédhrend der Rekrutierung

Fachkraft im Ausland ausfindig machen, zum Beispiel mit Unterstiitzung der 6rtlichen Agen-
tur fir Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), ProRecognition-Stellen in derzeit E]
zehn Landern

erste Kontaktaufnahme via Skype oder andere digitale Medien []
konkretes Arbeitsplatzangebot fiir die Fachkraft erstellen D

beschleunigtes Fachkrafteverfahren in sieben Schritten durchlaufen; dabei wird auch die An-
erkennung des Berufsabschlusses durchgefiihrt

e beschleunigtes Fachkrafteverfahren bei Ihrer zustandigen Auslanderbehdrde beantragen
bzw. bei der fiir die Betriebsstadtte zustandigen Auslanderbehdrde, in der Sie die Fachkraft []
voraussichtlich einsetzen

e mehrInformationen zum beschleunigten Fachkrafteverfahren in sieben Schritten erhalten
Sie unter: www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-be-
schleunigte-fachkraefteverfahren

Besprechung des Ergebnisses und Abgleich mit den Aufgaben im Unternehmen

e priifen, ob eine Anpassung der Aufgaben durchgefiihrt werden sollte

falls nicht alle erforderlichen Qualifikationen nachgewiesen werden kénnen (zum Beispiel bei
einer Teilanerkennung), Fachkraft auf dem Weg zur vollen Gleichwertigkeit unterstiitzen durch

¢ bei nicht reglementierten Berufen: Anpassungsqualifizierung (in Riicksprache mit der zu- D
stdndigen Stelle)
e beireglementierten Berufen: Ausgleichsmafinahme, zum Beispiel Anpassungslehrgang

bei der Vorbereitung auf die Kenntnis- oder Eignungspriifung unterstiitzen E]
bei Bedarf weitere interne oder externe Qualifizierung ermdglichen, wie berufsbezogene D

Deutschkurse, firmenspezifisches Fachwissen etc.


https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren
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CHECKLISTE: Anerkennungsbescheid und Bewerbungsgesprach

a) Anerkennungsbescheid

formale Einordnung

e priifen, fiir welchen deutschen Referenzberuf der Anerkennungsbescheid ausgestellt wurde []
e priifen, ob der Gleichwertigkeitsbescheid fiir einen reglementierten oder nicht reglemen-
tierten Beruf ausgestellt wurde

Berufsausbildung

e mit lhrer Bewerberin bzw. lhrem Bewerber besprechen, welche Qualifikationen wahrend E]
der Ausbildung erworben wurden
e kldaren, wann die Berufsausbildung absolviert wurde

Berufserfahrung

e kldren, ob Ihre Bewerberin bzw. Ihr Bewerber {iber einschldgige Berufserfahrung verfiigt

und wann diese erworben wurde D
e klaren, wo die Bewerberin bzw. der Bewerber Berufserfahrung gesammelt hat: in Deutsch-

land und/oder im Herkunftsland?

Teilanerkennung

e kldren, tiber welche Qualifikation die Bewerberin bzw. der Bewerber verfiigt, wo die Unter-
schiede liegen und was fiir die ausgeschriebene Stelle bend&tigt wird

e den Ablauf der Berufsausbildung erldutern lassen (schulischer/betrieblicher Ausbildungs-
anteil)

e nadhere Informationen zur Berufserfahrung erfragen (Beschreibung der Tatigkeiten und D
Verantwortlichkeiten etc.)

e zusdtzliche Qualifikationen erldutern lassen, die nicht im Anerkennungsbescheid stehen

e Informationen zur Dauer und den Inhalten der schulischen Bildung erfragen
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Arbeitshilfen und weitere

Informationen

KOFA-HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Berufshbezogene Sprachférderung
Hier erhalten Sie detaillierte Informationen, wie Sie das

Sprachniveau von Bewerberinnen und Bewerbern einschat-
zen kdnnen, welche Forder- und Weiterbildungsmoglichkei-

ten bestehen und welche Online-Angebote beim Sprach-

erwerb unterstiitzen kdnnen: kofa.de > Mitarbeiter finden
und binden > Mitarbeiter weiterbilden > Berufshezogene
Sprachférderung

Diversity Management

Eine ,bunte Belegschaft“ in Form vielfaltiger kultureller
Hintergriinde, einer gemischten Altersstruktur und aus-
gewogenen Geschlechterverhdltnissen fordert ein gutes
Arbeitsklima und die Produktivitdt im Unternehmen. Hin-
weise zum Umgang mit vielfdltigen Belegschaften kdnnen
Sie auch der entsprechenden Handlungsempfehlung
entnehmen: kofa.de » Mitarbeiter finden und binden > Als
Arbeitgeber positionieren > Diversity Management

Internationale Fachkrifte erfolgreich rekrutieren und
integrieren

Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben
immer groBere Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung.
Dies ist vor allem dann problematisch, wenn Ihre Auftrags-
biicher gut gefiillt sind. Fachkradfte aus dem Ausland helfen
dabei, den Kreis potenzieller Bewerberinnen und Bewerber
zu vergrofiern: kofa.de » Mitarbeiter finden und binden

> Mitarbeiter finden » Wen rekrutieren? > Internationale
Fachkrdfte

Online-Rekrutierung

Die Online-Rekrutierung wird zunehmend zum Standard in
der Personalgewinnung. Sie stellt in der Regel eine giinsti-
ge Alternative zu klassischen Suchwegen dar. Gleichzeitig
sprechen Sie eine grof3e Zielgruppe an. Sie haben die
Moglichkeit, Stellenangebote in elektronischen Medien zu
verdffentlichen oder aktiv nach Kandidatinnen und Kandi-
daten in Bewerberdatenbanken und sozialen Netzwerken
zu suchen: www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikatio-
nen/Handlungsempfehlungen/Online-Rekrutierung.pdf

WEITERFUHRENDE WEBSEITEN ZUM THEMA

Anerkennung in Deutschland

Das Portal ,,Anerkennung in Deutschland“ ist das Infor-
mationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung
auslandischer Berufsqualifikationen. Es liefert Interessen-
tinnen und Interessenten alle Informationen rund um das
Verfahren. www.anerkennung-in-deutschland.de

BQ-Portal

Als zentrales Informationsportal fiir auslandische Berufs-
qualifikationen unterstiitzt das BQ-Portal Sie als Unter-
nehmen bei der Einschdtzung von im Ausland erworbenen
Berufsabschliissen. Hier finden Sie Informationen zu
auslandischen Berufsbildungssystemen und Berufsqua-
lifikationen, die lhnen dabei helfen, sich ein Bild von den
Fahigkeiten und Fertigkeiten Ihrer Bewerberinnen und
Bewerber zu machen. Zudem zeigt lhnen das Portal an-
hand von Praxisheispielen aus Unternehmen, wie Sie das
Anerkennungsverfahren begleiten und davon profitieren
kdonnen. www.bg-portal.de

Make it in Germany

Das offizielle Portal der Bundesregierung ,,Make it in
Germany* fiir die Rekrutierung von Fachkréften aus dem
Ausland zeigt, wie diese erfolgreich ihren Weg nach
Deutschland gestalten kdnnen. Das Internetportal biindelt
alle wichtigen Informationen zu Karriere und Leben in
Deutschland. Zusatzlich erhalten Unternehmen konkrete
Tipps und Hilfestellungen zur Rekrutierung von internatio-
nalen Fachkrdften. Unternehmen, die bereits erfolgreich
internationale Fachkréafte gewonnen und in den Betrieb
integriert haben, berichten von ihren Erfahrungen. www.
make-it-in-germany.com

Netzwerk Integration durch Qualifizierung

Das Forderprogramm ,,Integration durch Qualifizierung*
(1Q-Netzwerk) verfolgt das Ziel, Menschen mit Migrations-
hintergrund in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu fiihrt
das Netzwerk unter anderem bundesweit Anerkennungsbe-
ratung fiir Menschen mit auslandischen Berufsabschliissen
durch. 1Q-Netzwerk; www.netzwerk-iq.de

Unternehmen Berufsanerkennung (UBA)

Das Projekt informiert Unternehmen rund um die Anerken-
nung auslandischer Abschliisse und hilft bei Fragen zur
Einstellung und Beschaftigung von ausldandischen Fach-
kraften weiter. www.unternehmen-berufsanerkennung.de


https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-weiterbilden/berufsbezogene-sprachfoerderung
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-weiterbilden/berufsbezogene-sprachfoerderung
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-weiterbilden/berufsbezogene-sprachfoerderung
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/als-arbeitgeber-positionieren/diversity-management
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/als-arbeitgeber-positionieren/diversity-management
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-finden/wen-rekrutieren/internationale-fachkraefte
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-finden/wen-rekrutieren/internationale-fachkraefte
https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-finden/wen-rekrutieren/internationale-fachkraefte
https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Online-Rekrutierung.pdf
https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Online-Rekrutierung.pdf
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.bq-portal.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.netzwerk-iq.de
https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de
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Beispiele fr
Gleichwertigkeitsbescheide

TEILWEISE GLEICHWERTIGKEIT

Bearbeiter:
Tel-Nr.:
Az: 12345
Datum: XX. XX XXXX
Herrn/Frau
N.N.
Stralle
PLZ Wohnort

Bescheid liber Gleichwertigkeitsfeststellung nach § 40a HwO/§ 4 BQFG

Sehr geehrte(r) N.,

Sie haben am XX.XX.XXXX einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit Ihrer im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikation nach § 40a HwWO gestellt.

Als inlandische Referenzqualifikation wurde der Beruf ,Elektroniker, Fachrichtung Energie-
und Gebaudetechnik® zugrunde gelegt.

Auf lhren Antrag ergeht aufgrund § 40a HwO/ § 4 BQFG folgender Bescheid:
1.

Es besteht eine teilweise Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation mit der inlandischen Refe-
renzqualifikation.

2.

Die Gebuhr wird auf XXX € festgesetzt.
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Begriindung:
1. Darstellung des Sachverhalts

Sie haben 1998-2002 in Bosnien und Herzegowina, Féderation Bosnien und Herzegowina,
Kanton Sarajevo am Mittelschulischen Bildungszentrum der Eisenbahner in Novo Sarajevo
in der Berufsschule fir Elektrotechnik eine Ausbildung zum ,Elektrotecnicar energetike”,
Ubersetzt als ,Elektrotechniker fiir Energetik” erfolgreich absolviert. Diese schulische Ausbil-
dung hatte allgemeinbildende und fachliche Inhalte. Pro Jahr werden i.d.R. 35 Wochen Un-
terricht mit 30 Wochenstunden erteilt. Rund die Halfte des Unterrichts entfallt auf die fachli-
che Qualifikation.

1. Klasse:

- Technisches Zeichnen (70 U-Std.)
- Grundlagen der Elektrotechnik (140 U-Std.)
- Praktischer Unterricht (105 U-Std.)

2. Klasse:

- Grundlagen der Elektrotechnik (140 U-Std.)
- Elektronik (70 U-Std.)
- Energetik (70 U-Std.)
- Praktischer Unterricht (105 U-Std.)
3. Klasse

- Elektronik (70 U-Std.)
- Elektrische Messungen (105 U-Std.)
- Elektrische Maschinen (140 U-Std.)
- Elektroenergetische Anlagen (105 U-Std.)
- Elektroenergetische Netze (70 U-Std.)
- Elektrische Installationen und Beleuchtung (70 U-Std.)
- Anwendung der Computer in der Energetik (70 U-Std.)
- Praktischer Unterricht (105 U-Std.)
4. Klasse

- Elektrische Maschinen (120 U-Std.)

- Elektroenergetische Anlagen (120 U-Std.)

- Elektroenergetische Netze (90 U-Std.)

- Elektrische Installationen und Beleuchtung (90 U-Std.)
- Energetische Elektronik (60 U-Std.)

- Praktischer Unterricht (90 U-Std.)

2008 — 2010 waren Sie nachweislich in Bosnien und Herzegowina in einem Elektro-Unter-
nehmen als Elektroinstallateur im Bereich Hausinstallationen tatig.

Sie haben laut eigenen Angaben 2004-2006 in Sarajevo als Elektrotechniker fiir ein Unter-
nehmen der Sicherheitstechnik (Institut zum Feuer- und Explosionsschutz - Lehr- und For-
schungsanstalt) gearbeitet.

t Nicht mit Nachweisen belegte, einschldgige Berufserfahrung wird aufgefiihrt, flie3t aber nicht in die
Rechtliche Wiirdigung ein. Diese Anmerkung ist nur Bestandteil des Musters.
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2. Rechtliche Wiirdigung

(a) Die Gleichwertigkeitspriufung nach § 4 BQFG ergibt, dass zwischen Ihrer Ausbildung und
der deutschen Referenzqualifikation ,Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebaudetech-
nik"“ wesentliche Unterschiede bestehen.

aa) Wesentliche Unterschiede ergeben sich nach den uns vorliegenden Informationen liber
Ihre Berufsbildung im Hinblick auf die erforderlichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkei-
ten zur Ausuibung der nachfolgenden wesentlichen Tatigkeitsbereiche des deutschen Refe-
renzberufs:

- Installieren und Montieren
- Installieren von Systemkomponenten und Netzwerken
- Durchflihren von Serviceleistungen

- Installieren und Inbetriebnahmen von Energiewandlungssystemen und ihren
Leiteinrichtungen

- Aufstellen und Inbetriebnahmen von Geraten

- Installieren und Konfigurieren von Gebaudeleit- und Fermnwirkeinrichtungen

- Installieren und Prifen von Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen
- Prifen und Instandhalten von gebaudetechnischen Systemen

- Beraten und Betreuen von Kunden

bb) Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich aus der erheblich geringeren Dauer lhrer Aus-
bildung im Vergleich mit der Regelausbildungsdauer von 42 Monaten fiir den Berufsab-
schluss ,Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebaudetechnik”

(b) Die wesentlichen Unterschiede in [hrer Ausbildung kénnen nicht vollstandig durch lhre
nachgewiesene Berufserfahrung oder sonstige Befahigungsnachweise ausgeglichen wer-
den, da keine bzw. keine hinreichenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in den
nachfolgenden wesentlichen Tatigkeitsbereichen der deutschen Referenzqualifikation erwor-
ben worden sind:

- Durchfiihren von Serviceleistungen

- Installieren und Inbetriebnahmen von Energiewandlungssystemen und ihren
Leiteinrichtungen

- Installieren und Konfigurieren von Geb&udeleit- und Fernwirkeinrichtungen

- Installieren und Prifen von Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen
- Prifen und Instandhalten von gebadudetechnischen Systemen

- Beraten und Betreuen von Kunden

(c) Eine vollstandige Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation mit einer in der Bundesrepub-
lik Deutschland absolvierten Ausbildung zum ,Elektroniker, FR Energie- und Gebaudetech-
nik* konnte anhand der vorliegenden Unterlagen demnach nicht festgestellt werden. Es be-
steht nur in Teilen eine Gleichwertigkeit.

3. Gebiihren
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Die Hohe der GebUhr ergibt sich aus der Geblhrenordnung der Handwerkskammer .... ,Ver-
waltungsgebuhren®, Abschnitt A.1ll.4 und A.lll.4.c.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Handwerkskam-
mer....... , elektronisch per E-Mail an .....@hwk-......de, versehen mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur' oder durch Eingabe in das elektronische Formular ,Widerspruchsverfahren
Upload-Formular® auf www.hwk-........ de/widerspruch, versehen mit einem sichereren Identi-
tatsnachweis nach § 8 Personalausweisgesetz (elD) oder nach § 78 Abs. 5 Aufenthaltsge-
setz (elD), einzulegen. Die Einzelheiten zur virtuellen Poststelle und den technischen Rah-
menbedingungen sind jeweils aktuell auf der Internetseite der Handwerkskammer abzurufen.

! vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europaischen Parlaments vom 23. Juli 2014 iiber elektronische
Identifizierung und Vertrauensdienste fiir elektronische Transkationen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
1999/93/EG (Abl. EU Nr. L 257 S. 73)
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Beispiele fr
Gleichwertigkeitsbescheide

VOLLE GLEICHWERTIGKEIT

Bearbeiter:
Tel-Nr.:
Az: 12345
Datum: XX. XX XXXX
Herrn/Frau
N.N.
Stralle
PLZ Wohnort

Bescheid liber Gleichwertigkeitsfeststellung nach § 40a HwO/§ 4 BQFG

Sehr geehrte(r) N.,

Sie haben am XX.XX.XXXX einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit Ihrer im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikation nach § 40a HwWO gestellt.

Als inlandische Referenzqualifikation wurde der Beruf ,Elektroniker, Fachrichtung Energie-
und Gebaudetechnik® zugrunde gelegt.

Auf lhren Antrag ergeht aufgrund § 40a HwO/ § 4 BQFG folgender Bescheid:
1.

Es besteht eine Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation mit der inlandischen Referenzquali-
fikation.

2.

Die Gebuhr wird auf XXX € festgesetzt.
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Begriindung:
1. Darstellung des Sachverhalts

Sie haben 1998-2002 in Bosnien und Herzegowina, Féderation Bosnien und Herzegowina,
Kanton Sarajevo am Mittelschulischen Bildungszentrum der Eisenbahner in Novo Sarajevo
in der Berufsschule fir Elektrotechnik eine Ausbildung zum ,Elektrotecnicar energetike”,
Ubersetzt als ,Elektrotechniker fiir Energetik” erfolgreich absolviert. Diese schulische Ausbil-
dung hatte allgemeinbildende und fachliche Inhalte. Pro Jahr werden i.d.R. 35 Wochen Un-
terricht mit 30 Wochenstunden erteilt. Rund die Halfte des Unterrichts entfallt auf die fachli-
che Qualifikation.

1. Klasse:

- Technisches Zeichnen (70 U-Std.)
- Grundlagen der Elektrotechnik (140 U-Std.)
- Praktischer Unterricht (105 U-Std.)
2. Klasse:
- Grundlagen der Elektrotechnik (140 U-Std.)
- Elektronik (70 U-Std.)
- Energetik (70 U-Std.)
- Praktischer Unterricht (105 U-Std.)
3. Klasse

- Elektronik (70 U-Std.)
- Elektrische Messungen (105 U-Std.)
- Elektrische Maschinen (140 U-Std.)
- Elektroenergetische Anlagen (105 U-Std.)
- Elektroenergetische Netze (70 U-Std.)
- Elektrische Installationen und Beleuchtung (70 U-Std.)
- Anwendung der Computer in der Energetik (70 U-Std.)
- Praktischer Unterricht (105 U-Std.)
4. Klasse

- Elektrische Maschinen (120 U-Std.)

- Elektroenergetische Anlagen (120 U-Std.)

- Elektroenergetische Netze (90 U-Std.)

- Elektrische Installationen und Beleuchtung (90 U-Std.)
- Energetische Elektronik (60 U-Std.)

- Praktischer Unterricht (90 U-Std.)

Sie haben nachweislich 2004-2010 in Sarajevo als Elektrotechniker fiir ein Unternehmen der
Sicherheitstechnik (Institut zum Feuer- und Explosionsschutz - Lehr- und Forschungsanstalt)
gearbeitet. 2011-2019 waren Sie bei einem Unternehmen des elektrotechnischen Hand-
werks in Deutschland als Elektroniker im Bereich Energie- und Gebaudetechnik beschaftigt.
Seit Oktober 2019 arbeiten Sie laut eigenen Angaben als Techniker fiir Sicherheitssysteme
fur ein Industrieunternehmen.’

' Nicht mit Nachweisen belegte, einschlégige Berufserfahrung wird aufgeftihrt, flie3t aber nicht in die
Rechtliche Wiirdigung ein. Diese Anmerkung ist nur Bestandteil des Musters.
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2. Rechtliche Wiirdigung

(a) Die Gleichwertigkeitspriufung nach § 4 BQFG ergibt, dass zwischen Ihrer Ausbildung und
der deutschen Referenzqualifikation ,Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebaudetech-
nik"“ wesentliche Unterschiede bestehen.

aa) Wesentliche Unterschiede ergeben sich nach den uns vorliegenden Informationen liber
Ihre Berufsbildung im Hinblick auf die erforderlichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkei-
ten zur Ausuibung der nachfolgenden wesentlichen Tatigkeitsbereiche des deutschen Refe-
renzberufs:

- Montieren und Installieren
- Installieren von Systemkomponenten und Netzwerken
- Durchflihren von Serviceleistungen

- Installieren und Inbetriebnahmen von Energiewandlungssystemen und ihren
Leiteinrichtungen

- Aufstellen und Inbetriebnahmen von Geraten

- Installieren und Konfigurieren von Gebaudeleit- und Fermnwirkeinrichtungen

- Installieren und Prifen von Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen
- Prifen und Instandhalten von gebaudetechnischen Systemen

- Beraten und Betreuen von Kunden

bb) Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich aus der erheblich geringeren Dauer lhrer Aus-
bildung im Vergleich mit der Regelausbildungsdauer von 42 Monaten fiir den Berufsab-
schluss ,Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebaudetechnik®

(b) Die wesentlichen Unterschiede werden durch Ihre nachgewiesene Berufserfahrung aus-
geglichen.

3. Gebiihren

Die Hohe der Gebihr ergibt sich aus der Gebiihrenordnung der Handwerkskammer ..... LVer-
waltungsgeblhren®, Abschnitt A.lll.4 und A.lll.4.a.
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